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 Abstract 

In der vorliegenden Bachelor-Thesis findet sich eine Betrachtung der momentanen Situa-

tion und Folgen für die soziale Sicherheit von Leistungserbringenden in der Plattformöko-

nomie in der Schweiz. Dabei werden sowohl Chancen als auch Risiken von Plattformar-

beit betrachtet. Anschliessend werden mögliche Aufträge der Sozialen Arbeit abgeleitet. 

Die Hauptfrage ist: Welche möglichen Aufträge lassen sich aus der Diskussion zur sozia-

len Absicherung von Plattformarbeitenden in der Schweiz für die Soziale Arbeit ableiten? 

Entlang der Problemdimensionen der Theorie von sozialen Problemen von Silvia Staub-

Bernasconi werden Aufträge gefunden und beschrieben. Als wichtiges Mandat von Sozia-

ler Arbeit wird das politische Mandat hervorgehoben. 
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 Vorwort 

Die vorliegende Bachelor-Thesis wurde in Einzelarbeit verfasst. Als Thematik wurde aus 
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ser Schritt ist. Schlussendlich habe ich die Theorie der sozialen Probleme nach Silvia 

Staub-Bernasconi in die Arbeit integriert. Mit dieser Autorin sind nun trotzdem ein kriti-

sches Element und die Betrachtung von Machtverhältnissen in die Thesis eingeflossen. 

Kein Platz fand leider die anfangs vorgesehene Betrachtung von Zusammenhängen be-

trieblicher Sozialarbeit oder Eingliederungsmanagement und Plattformarbeit. 
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1 Einleitung 

1.1 Definition von übergeordneten Begriffen 

1.1.1 Soziale Sicherheit 

«Unter ‘sozialer Sicherheit’ versteht man die Absicherung gegen die wirtschaftlichen 
Folgen von mehr oder weniger vorhersehbaren Gefahren, sog. Risiken (…), welche den 
Menschen in seiner Person unmittelbar treffen und seine wirtschaftliche Existenz ge-
fährden können.» (Riemer-Kafka 2018: 7) 

Bei der sozialen Sicherheit geht es also um finanzielle Absicherung von Individuen, für die 

teilweise der Staat verantwortlich ist (vgl. Tabin 2020: 443) und die möglichst gerecht ist. 

Der Begriff soziale Absicherung wird hier synonym mit sozialer Sicherheit verwendet und 

meint die finanzielle Absicherung von Individuen durch soziale Einrichtungen (vgl. Moeckli 

2019: 43) und die Familie (vgl. Knöpfel 2015: 23). Weiteres zu sozialer Sicherheit ist im 

Kapitel 2.3 zu nachzulesen. 

1.1.2 Plattformökonomie 

Plattformökonomie ist der Oberbegriff (vgl. Lücking 2019: 3) für ein Phänomen in der 

Wirtschaft (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 9, Lengsfeld 2019: 

298), das aber auch andere Fachgebiete tangiert. Auf diese Querbezüge wird später nä-

her eingegangen. Plattformen können dabei definiert werden als „digitale Infrastrukturen, 

die es zwei oder mehr Gruppen ermöglichen zu interagieren“ (Srnicek 2018: 46). Bereits 

2018 wurde von weltweit über 2'000 Plattformen gesprochen, die kommerziell alle mögli-

chen Formen von Arbeit digital vermitteln (vgl. Wallis/Altenried 2018: 24). Die Spanne 

reiche von Plattformen mit einfachen Aufträgen, die mit sehr kleinen Geldbeträgen 

entlohnt werden, bis hin zu Plattformen für qualifizierte Tätigkeiten, die entsprechend 

höher bezahlt werden. Auch wenn keine einheitliche Definition von Plattformökonomie 

existiert (vgl. Ecoplan 2017: 69), wird der Begriff hier umrissen und für die Thesis de-

finiert. 

Plattformökonomie bezeichnet sämtliche plattformbezogenen Wirtschaftsbeziehungen, 

auch solche, die mit der Vermietung oder dem Verkauf von materiellen oder immateriellen 

Gütern beschäftigt (z.B. eBay, Spotify) (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherun-

gen 2021: 9). 
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«Das Grundschema des Geschäftsmodells in der Plattformökonomie» (Ecoplan/Prof. Mö-

sch Payot 2020: IV) sei durch folgende Punkte gekennzeichnet und in Abbildung 1 gra-

fisch dargestellt. 

– Über die Plattform entstehe ein Kontakt zwischen der leistungserbringenden Person 

und der auftraggebenden Partei (Kundin oder Kunde). Die Plattform übernehme die 

Vermittlungsfunktion zwischen den beiden. Wenn die Plattform als Vermittlerin dient, 

entsteht in der Regel ein Dienstleistungsvertrag zwischen der leistungserbringenden 

Person und der auftragsgebenden Partei (seltener ein Arbeitsvertrag) (vgl. ebd.). 

– Zwischen der Plattform und der leistungserbringenden Person entstehe ein Nut-

zungsvertrag für die Nutzung der elektronischen Dienstleistungen. Im Regelfall wer-

de die Plattform anteilsmässig an der Bezahlung der leistungserbringenden Person 

beteiligt (vgl. ebd.). 

– Die drei genannten Akteure seien über eine technische Dienstleistung (Website oder 

App) miteinander verbunden. Die technische Dienstleistung übernehme dabei ver-

schiedene Aufgaben (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: IV). 

 

Abbildung 1: Funktionsweise einer Plattform 
(vgl. Marti/Mösch Payot 2021: o.S., Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: IV) 
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1.1.3 Plattformarbeit 

Plattformarbeit ist eine Beschäftigungs- oder Arbeitsform (vgl. Lücking 2019: 1,3). Der 

Begriff leitet sich vom englischen Begriff «platform work» ab, den Ellmer et. al. als besten 

Begriff für das Phänomen sehen (vgl. Ellmer et al. 2019: 13). Darauf abstützend spricht 

Lücking von Plattformarbeit als Oberbegriff für die verschiedenen neuen Beschäftigungs-

formen (vgl. 2019: 4). 

Plattformarbeit als Phänomen der Plattformökonomie wird auch als «Arbeits- und Dienst-

leistungsverhältnisse» bezeichnet, welche über die Vermittlung von Aufträgen auf digita-

len Plattformen etabliert werden (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 

2021: 8).  

Gemäss einer Literaturübersicht zu Plattformarbeit von Eurofound kennzeichnet die Platt-

formarbeit folgendes (vgl. Florisson/Mandl 2018: 2): 

– Bezahlte Arbeit, die via eine Plattform organisiert wird. Dort werden Auftraggebende 

und Leistungserbringende zusammengeführt, bzw. auf für sie geeignete Angebote 

verwiesen (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 8). 

– Es sind drei Parteien involviert: Die plattformbetreibende Partei, die Klientel/ auftrag-

gebende Partei, die plattformbeschäftigte Person (vgl. auch ebd.: 9). 

– Das Ziel dabei ist, bestimmte Aufgaben auszuführen oder bestimmte Probleme zu 

lösen. Dabei werden die Beschäftigten nicht formal in den Betrieb der Auftragsge-

benden Partei integriert (vgl. ebd.).  

– Gekennzeichnet ist die Plattformarbeit durch eine Form der Auslagerung (outsour-

cing), oder der Auftragsvergabe. Dabei wird die Aufgabe ausserhalb von herkömmli-

chen Betriebsstrukturen erledigt (vgl. ebd.). 

– «Jobs» werden zu «tasks» heruntergebrochen, die Arbeit oder umfassende Tätigkei-

ten werden also in Teilschritte, oder einzelne Aufgaben, heruntergebrochen (vgl. 

ebd.). 

– Geprägt durch "on-demand services». Die Aufgaben werden also kurzfristig auf 

Nachfrage ausgeführt (vgl. ebd.). 

Das dabei hauptsächlich gehandelte Gut ist bei der Plattformarbeit die Arbeit, nicht Sach- 

oder Investitionsgüter (vgl. Florisson/Mandl 2018: 2). Verkaufsplattformen wie eBay oder 

Amazon oder Plattformen, die Zugang zu Unterkünften vermitteln (z.B. Airbnb), sowie 

auch Anbietende von Finanzdienstleistungen fallen nicht unter die Rubrik Plattformarbeit. 

Zudem sind auch nicht kommerzielle Transaktionen (z.B. Freiwilligenarbeit, Networking 

und soziale Medien) oder andere zahlungsfreie Formen wie beispielsweise Couchsurfing, 

die Angebot und Nachfrage zwar verbinden, dabei aber unentgeltlich funktionieren, nicht 

Teil von Plattformarbeit (vgl. ebd.). 
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1.2 Untersuchungsgegenstand 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der sozialen Sicherheit (vgl. Moeckli 2019: 

43f.) von Leistungserbringenden, auch Crowdworker (vgl. Ricken 2020: 113) genannt, 

welche in der Schweiz für eine Plattform Arbeit, also Plattformarbeit, verrichten. Als in der 

Schweiz bekanntes Beispiel für eine solche Plattform kann Uber genannt werden. Digitali-

sierung, technischer Fortschritt und Flexibilisierung (vgl. Ecoplan 2017: 32) haben neue 

innovative Geschäftsmodelle hervorgebracht, wie die Plattformökonomie oder Plattform-

arbeit (vgl. Lücking 2019: 4). Die dadurch miteinhergehenden Veränderungen im Arbeits-

markt fänden bereits seit längerem statt (vgl. Ecoplan 2017: 2). Im Bereich der Plattfor-

mökonomie und Plattformarbeit besteht oft rechtliche Unklarheit, ob die Arbeitnehmenden 

nun unselbstständig Erwerbstätige sind, oder selbstständig Erwerbstätige (vgl. Das 

Schweizer Parlament 2016: o.S., am Beispiel Uber: vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 

VII). Auch die Rolle oder Form der Plattform ist unklar, sprich, ob sie als Vermittlerin, Ar-

beitgeberin oder Personalverleiherin tätig ist (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversi-

cherungen 2021: Zusammenfassung, o.S.). So «verschwimmt (…) die klassische Auftei-

lung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer.» (Ecoplan 2017: 2). Oft werden die Angestellten 

als Selbstständige, oder sogenannte Solo-Selbstständige (vgl. ebd.: 64) von der Plattform 

angesehen. Dies kann zur Folge haben, dass sie weniger gut gegen Risiken wie z.B. 

Krankheit, Unfall, fluktuierende Auftragslage oder Arbeitslosigkeit abgesichert sind (vgl. 

Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: Zusammenfassung: o.S.). Genü-

gende sozialstaatliche Absicherung ist also teilweise eine Herausforderung, was als ein 

Risiko für die Leistungserbringenden von Plattformen gesehen werden kann.  

«Die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung besteht aus lohnabhängigen Arbeit-

nehmern mit keinem oder geringem Vermögen …» (Moeckli 2019: 129), Plattformarbeit 

betreffe aber nur wenige, so sei die Plattformarbeit in der Schweiz momentan eine Rand-

erscheinung (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 33). Dennoch 

kann beispielsweise eine fehlende Unfallversicherung (vgl. ebd.: 25) bei einer verunfallten 

Plattformbeschäftigten Person ein grosses finanzielles Problem darstellen. Auch internati-

onal nehme Plattformökonomie gesamtwirtschaftlich, auch wenn dies schwierig abzu-

schätzen sei, im Moment keine grosse Rolle ein. Lediglich in spezifischen Märkten wür-

den Plattformen bereits heute eine zentrale Stellung einnehmen (vgl. Ecoplan 2017: 8). 

Die Entwicklung von Plattformarbeit kann in gewissen Branchen zu grossen Veränderun-

gen führen, mit Uber am Beispiel des Taxigewerbes beobachtbar. Die zukünftige Entwick-

lung könne nicht vorausgesehen werden (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversiche-

rungen 2021: 7, o.S.: in der Zusammenfassung), Einschätzungen dazu von Fachpersonen 
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würden stark variieren, doch auch wenn Plattformarbeit im engeren Sinne eine Rander-

scheinung bleibe, so gäbe es doch weitreichende Erkenntnisse daraus für die Arbeit der 

Zukunft (vgl. Lücking 2019: 23). 

Die Schweizer Politik hat sich verschiedentlich zum Thema Plattformarbeit geäussert. Es 

gab diverse Vorstösse im Parlament dazu (vgl. z.B. Das Schweizer Parlament 2016: o.S.). 

Kürzlich wurde auf Grundlage einer wichtigen Studie über Plattformarbeit in der Schweiz 

(vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020) von verschiedenen Bundesämtern ein Bericht (vgl. 

Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021) verfasst. Aufgrund des Berichts 

wurde im Herbst 2021 vom Bundesrat befunden, dass zurzeit keine weiteren Prüfungen 

der im Bericht enthaltenen Optionen nötig sind (vgl. ebd.: o.S., in Zusammenfassung). Der 

Bundesrat sieht also keinen Handlungsbedarf in diesem Bereich. Demgegenüber stehen 

Äusserungen von Marti und Mösch Payot, die Anpassungen, welche den Schutz von 

Plattformbeschäftigten zum Ziel haben, zumindest für prüfenswert halten (vgl. Mar-

ti/Mösch Payot 2021: o.S.). Der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden bedau-

ert den Entscheid des Bundesrates und auch das Folgen der ständerätlichen Kommission 

für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S) (vgl. Travail.Suisse 2021: o.S.). 

Gemäss oben erwähntem Bericht eröffnen diese behandelten Geschäftsmodelle (Platt-

formökonomie) den Erwerbstätigen Chancen und Risiken (vgl. Bundesrat/Bundesamt für 

Sozialversicherungen 2021: 37-41). Diese Risiken sollen in der vorliegenden Arbeit ge-

nauer betrachtet werden. Es soll aber auch auf die positiven Aspekte eingegangen wer-

den. 

Die schlechte soziale Sicherheit bei Plattformbeschäftigten ist seit längerem Gegenstand 

von diversen Auseinandersetzungen in juristischer Art und auf verschiedenen Ebenen 

(vgl. z.B. Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich 2022: o.S.). So würden bei eini-

gen Plattformen Gerichtsverfahren Teile des Geschäftsmodells in Zweifel ziehen (vgl. 

Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: o.S.: Vorwort des Bundesrates). Für die Gewerkschaf-

ten und Arbeitnehmerverbände ist der Fall klar (vgl. UNIA 2020: o.S., Travail.Suisse 2021: 

o.S.), doch die Unternehmen lenken bisher in Rechtsstreiten nicht ein, oder nur mit klei-

nen und lokalen Eingeständnissen. So hat Uber beispielsweise zwar ein Urteil im Kanton 

Waadt akzeptiert, bei dem die Plattform als Arbeitgeberin qualifiziert wurde (vgl. UNIA 

2020: o.S.). Dies betraf aber nur eine Entschädigungszahlung für eine ungerechtfertigte 

Kündigung, weitere Pflichten als Arbeitgeberin nehme Uber weiterhin nicht war (vgl. ebd.). 

Die Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeitsgesellschaft, sowie Risiken in Bezug auf 

die soziale Sicherheit von Leistungserbringenden in der Plattformökonomie, sollen in vor-

liegender Arbeit näher beleuchtet werden. 

Wie und was kann die Soziale Arbeit zu den Diskussionen zum Thema Plattformökonomie 

beitragen? Auf der Ebene eines Einzelfalls kann die Soziale Arbeit aktiv werden und als 
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Instanz der «Zweitsicherung im Wohlfahrtsstaat» (vgl. Bommes/Scherr 2000: S. 140, zit. 

nach Moeckli 2019: 29) die Auswirkungen lindern und die betroffene Person unterstützen. 

Der Blick auf den Einzelfall ist eine Stärke der Sozialen Arbeit, dabei aber die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen nicht aus den Augen zu verlieren ebenso.  

In der Sozialen Arbeit geht es eben nicht nur um die Lebensweise, sondern auch um die 

Lebensbedingungen (vgl. ebd.). In dieser Betrachtung hat die Soziale Arbeit eine gesell-

schaftsbezogene Funktion, die in der vorliegenden Arbeit wichtig ist. 

Die Frage ist ob, und wenn ja, welche Aufträge der Sozialen Arbeit aus der Darstellung 

der sozialen Sicherheit in der Plattformarbeit abgeleitet werden können. Damit auch, wel-

chen Beitrag die Soziale Arbeit zur Debatte um die Plattformökonomie leisten kann. 

Der Fokus liegt dabei auf Arbeitsverhältnissen der Plattformökonomie. Der Handel mit 

Produkten (Beispielsweise Amazon, hier werden Produkte über eine Plattform gehandelt) 

oder besonders kapitalintensive Dienstleistungen (Stichwort Bankenwesen, Online-

Autovermietungen) werden hier ausgeschlossen (vgl. dazu Ecoplan 2017: 19, Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 9). 

1.3 Relevanz: Warum ein Thema für die Soziale Arbeit? 

Die Thematik ist eher jung, wissenschaftlich erst nach 2000 untersucht, und daher auch 

aktuell. Das zeigt beispielsweise die Tatsache, dass bei einer englischen Literaturüber-

sicht zu Plattformarbeit keine Quelle zum Thema älter als 2003 ist (vgl. Florisson/Mandl 

2018: 113–124). Plattformarbeit ist Thema von abgeschlossenen oder laufenden Studien 

in der Schweiz (Ecoplan 2017, Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020) und wurde z.B. auch in 

einer interessanten Bachelor-Thesis statistisch analysiert (vgl. Baumann 2020: o.S.)1. 

Aktuell läuft beispielsweise eine Längsschnitt-Studie der Berner Fachhochschule über 

Plattformarbeit (vgl. Straub 2022: 19)2. Es wären auch Vergleiche zwischen der Schweiz 

und anderen Ländern möglich, denn die Plattformökonomie ist ein globales Phänomen. 

Davon wird in der vorliegenden Arbeit aber abgesehen, es finden sich aber trotzdem ein-

zelne Querverweise ins Ausland. Es besteht eine hohe Aktualität, politisch, wie oben be-

schrieben, aber auch gesellschaftlich, da die Corona Pandemie z.T. die Nachfrage nach 

Angeboten von Plattformen vergrössert hat (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: o.S. im 

Vorwort des Bundesrates, Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 87). 

 

1 Leider ist die dazu recherchierte URL https://baumt7-gig-economy.herokuapp.com/ mittlerweile 
nicht mehr zugänglich.  

2 Informationen zum Forschungsprojekt «Plattformarbeit in der Schweiz» sind unter 
https://www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/plattformarbeit-schweiz/ abrufbar. 

https://baumt7-gig-economy.herokuapp.com/
https://www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/plattformarbeit-schweiz/


 7 

Als ein weiteres Indiz für die Relevanz von Digitalisierung und dem Wandel der Arbeitsge-

sellschaft kann die grosse Anzahl von publizierten Fachbüchern zum Thema gesehen 

werden. Es wird da auch oft von «Arbeitswelt 4.0» gesprochen.  

Es sind Probleme vorhanden (vgl. Marti/Mösch Payot 2021: o.S.), aber der Bundesrat 

sieht keinen Handlungsbedarf (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 

o.S.: siehe in Zusammenfassung), obwohl im Bericht an den Bundesrat durchaus Hand-

lungsbedarf formuliert wird: «Auch wenn die Zahl der Plattformbeschäftigten beschränkt 

bleiben sollte, muss das Sozialversicherungsrecht dafür sorgen, dass diese Personen im 

System der sozialen Sicherheit nicht durch die Maschen fallen. Die Frage nach der Zahl 

der betroffenen Personen alleine kann nicht das zentrale und einzige Element für die Be-

gründung einer Rechtsanpassung darstellen.» (vgl. ebd.: 82) 

Ein Prekaritätsrisiko sei da und steige einerseits mit sinkendem erforderlichem Qualifikati-

onsniveau, andererseits sei es bei ortsunabhängiger Leistungserbringung grösser als bei 

ortsunabhängiger (vgl. Ecoplan 2017: 6). Ein Beispiel, wie das Risiko zu einem Problem 

wurde und ein Plattformarbeiter so beim Sozialamt zum Gegenstand Sozialer Arbeit wur-

de, ist in der Geschichte eines Uber-Fahrers in den Medien nachzulesen. Er konnte keine 

Kurzarbeitsentschädigung beziehen, wie das andere Taxifahrende konnten (vgl. Schlitter 

2020: o.S.) und war schliesslich auf Sozialhilfebezug angewiesen. 

Es können sich also soziale Probleme aufgrund der Ausgestaltung der sozialen Absiche-

rung ergeben, womit ein konkreter Fall in die Zuständigkeit der Sozialen Arbeit gelangen 

kann. 

Die Soziale Sicherheit und die ökonomische Versorgung ist von zentraler Bedeutung für 

einen Menschen, egal mit welcher Theorie der Sozialen Arbeit man einen konkreten Fall 

betrachtet. Da Plattformarbeit beides beeinflusst, ist es meines Erachtens auch interes-

sant, das Phänomen der Plattformarbeit aus der Perspektive der Sozialen Arbeit zu be-

trachten. Aus der Perspektive der Sozialen Arbeit stelle die Plattformisierung der Arbeits- 

und Leistungsbeziehungen Herausforderungen dar, die strategischer Antworten bedürfen 

meint jedenfalls Welskop-Deffaa und unterstreicht so die Relevanz der Thematik für die 

Soziale Arbeit (vgl. Welskop-Deffaa 2019: 22). Steckelberg und Thiessen (vgl. 2020: 11) 

betonen, dass die Auswirkungen des Wandels der Arbeitsgesellschaft auf die Soziale 

Arbeit bisher zu wenig systematisch beleuchtet wurden. 

1.4 Fragestellung 

Welche möglichen Aufträge lassen sich aus der Diskussion zur sozialen Absicherung von 

Plattformarbeitenden in der Schweiz für die Soziale Arbeit ableiten? Lassen sich Aufträge 

ableiten? 
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1.5 Forschungsstand, Forschungslücke und  

Erkenntnisinteresse 

Die oben aufgestellte Frage wurde bisher nicht bearbeitet oder gar beantwortet. Plattfor-

mökonomie wurde zwar auch einzeln von Seite der Sozialen Arbeit betrachtet, eine 

swisscovery Literatursuche nach den Begriffen «Soziale Arbeit» und «Plattformökono-

mie», nicht nur in den Titeln, sondern überall, liefert lediglich sechs Treffer, von denen 

keiner wirklich der Sozialen Arbeit zuzuschreiben ist. Am nächsten ist ein Artikel aus der 

Soziologie. Die gleiche Suche mit «Sozialer Arbeit» und «Plattformarbeit» liefert hingegen 

nur einen einzigen Treffer, der aber tatsächlich aus der Sozialen Arbeit entspringt. Diesen 

wenigen Publikationen soll mit der vorliegenden Arbeit ein weiterer Beitrag zugefügt wer-

den, zudem soll die Frage als solche zum ersten Mal bearbeitet werden. Wie oben er-

wähnt und aufgezeigt können viele Quellen gefunden werden, welche die Plattformarbeit 

und auch die soziale Absicherung beschreiben. Konkrete Aufträge für die Soziale Arbeit 

sind nicht beschrieben. Die Soziale Arbeit muss sich in die Debatte einbringen, denn die 

soziale Sicherheit ist von zentraler Bedeutung für sie.  

Die Schweiz ist nicht das einzige Land, in dem sich Probleme der sozialen Absicherung 

im Zusammenhang mit der Plattformökonomie zeigen. Es ist ein globales Phänomen (vgl. 

Freudenberg/Schulz-Weidner/Wölfle 2019: 365f.) und auch im Ausland ein Thema (bei-

spielsweise in Indien, China, Pakistan, Singapur, der EU, England (vgl. Srivastava 2022: 

o.S.) und den USA (vgl. Faber 2020b: o.S., Faber 2020a: o.S., Ecoplan 2017: 88)). Über-

all verursacht es Probleme, wenn eine Plattform sich der Rolle und Pflicht als Arbeitgebe-

rin bezüglich der sozialen Absicherung entzieht. Es sind vielerorts politische und juristi-

sche Auseinandersetzungen im Gange, die zum Teil auch positiv ausgefallen seien (vgl. 

Srivastava 2022: o.S.). Jürgen Hartmann meint in einem Internetartikel zu Plattformarbeit 

sarkastisch: «Rechtsanwaltskanzleien dürfte das Geschäftsgebaren von Uber gefallen, 

verstößt (sic!) es doch auf dem ganzen Erdball nahezu immer gegen geltende Gesetze 

und wird somit zu einem Fall für die Gerichte.» Die EU sei hier der Schweiz voraus und 

habe durch langjährige juristische Debatten bereits eine Richtlinie zur Feststellung des 

Beschäftigungsstatus von Plattformarbeitenden erlassen (vgl. Straub 2022: 19, European 

Commission 2021: o.S.), während in der Schweiz eine Einzelfallprüfung vonnöten sei (vgl. 

Gächter/Meier 2018). Somit ist in der EU die Statuseinteilung einfacher. Die besagte 

Feststellung sei dann z.B. von Uber in der Vergangenheit in der Schweiz nicht berücksich-

tig worden und die Angelegenheit musste vor Gericht verhandelt werden (vgl. Meier 2022: 

o.S., Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich 2022: o.S.). 
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Die grosse vorhandene Heterogenität (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: VII) in der 

Plattformökonomie der Schweiz erschwere eine zu pauschale Beurteilung der Problema-

tik. Die wissenschaftliche Literatur zum Thema Plattformökonomie habe in den letzten 

Jahren enorm zugenommen und sei kaum noch zu überblicken (vgl. Lücking 2019: 1). 

Eine Schwierigkeit sei, dass sowohl Forschung wie auch der Gegenstandsbereich (Platt-

formökonomie) so sehr in Bewegung sei, dass Ergebnisse nur einen vorläufigen Charak-

ter hätten (vgl. ebd.). Dennoch kann zumindest für den Einzelfall, der vor Gericht verhan-

delt wird, ganz klar gesagt werden, dass bezüglich sozialer Sicherheit bei manchen 

Plattformen ein Problem besteht: Beispielsweise bezahlt Uber im Kanton Zürich keine 

sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbeiträge, insbesondere keine Prämien für die 

obligatorische Unfallversicherung (vgl. Pärli 2008: 8, Sozialversicherungsgericht des Kan-

tons Zürich 2021: o.S.), wogegen juristisch vorgegangen wurde. 

2017 konnte noch keine empirische Evidenz für eine wachsende gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung der Plattformökonomie als Haupterwerbstätigkeit festgestellt werden. 

Die Thematik wurde breit von Personen aus Wirtschaft, Politik, Justiz, Medien, Gewerk-

schaften betrachtet und ist mit einer Vielfalt von Quellen gut beschrieben, wenn auch in 

der Schweiz noch nicht in aller Tiefe erforscht. So laufen weiterhin Forschungsprojekte, 

um den Gegenstand «Plattformökonomie» weiter zu erforschen (vgl. Straub 2022: o.S., 

Straub 2022, BFH o.J.: o.S.). Aus der Perspektive der Sozialen Arbeit wurde die Thematik 

von einigen Quellen aufgegriffen, so zum Beispiel ansatzweise von Brigitte Aulenbacher 

(vgl. 2020: 23–30) und vertiefter von Frau Welskop-Deffaa (vgl. 2019: 22–31). Dies möch-

te ich ergänzen und die Thematik der sozialen Sicherheit in der Plattformökonomie mit 

einem neuen theoretischen Blick betrachten und Aufgaben der Sozialen Arbeit ableiten. 

Dies mit Hilfe der Auftrags- und Zielsetzungszusammenstellung der Sozialen Arbeit ge-

mäss Hochuli Freund/Stotz (vgl. 2017: 34–38) und der Theorie der sozialen Probleme 

nach Silvia Staub-Bernasconi (vgl. beispielsweise Staub-Bernasconi 2018a: 369–386). 

Das wurde bisher so nicht bearbeitet. 

1.6 Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende Fragestellung wird durch eine theoretische Herangehensweise bearbeitet. 

Mittels Literaturrecherche werden Begriffe und Beschreibung der Problematiken und 

Chancen von Plattformökonomie und der sozialen Sicherheit, bezogen auf Plattformöko-

nomie, aufgearbeitet, zudem wird auf die Theorie von sozialen Problemen nach Silvia 

Staub-Bernasconi eingegangen. 

Mit Hilfe unterschiedlicher Quellen wird untersucht, welche Aufträge sich für die Soziale 

Arbeit ableiten lassen. Dies unter Verwendung von Kapitel «Auftrag und Zielsetzung» der 



 10 

Sozialen Arbeit (vgl. Hochuli Freund/Stotz 2017: 34–38), vom Berufskodex der Sozialen 

Arbeit (vgl. AvenirSocial 2010), der Auftragsbeschreibung Sozialer Arbeit gemäss IFSW 

(vgl. AvenirSocial 2015: 1–7) und verschiedener Quellen zur Theorie sozialer Probleme 

von Silvia Staub-Bernasconi (vgl. beispielsweise Staub-Bernasconi 2018a: 369–386, 

Staub-Bernasconi 2018b: 210–243, Staub-Bernasconi 1995: 11–101). 

1.7 Theoriewahl 

Zur Frage soll eine Argumentation auf der Grundlage der Auftrags- und Zielsetzungsbe-

schreibung Sozialer Arbeit gemäss Hochuli Freund/Stotz (vgl. Hochuli Freund/Stotz 2017: 

34–37) und der Theorie der sozialen Probleme nach Silvia Staub-Bernasconi aufgebaut 

werden. Ich habe mich im Rahmen meines Bachelorstudiums diverse Male mit Silvia 

Staub-Bernasconi beschäftigt. Soziale Probleme können als Ausgangspunkt von Disziplin 

und Profession Sozialer Arbeit gesehen werden (vgl. Staub-Bernasconi 2005, zit. nach 

Uebelhart 2013: 908). Staub-Bernasconi postuliert soziale Probleme als Gegenstand von 

Sozialer Arbeit (vgl. von Spiegel 2021: 25), was als exemplarische Gegenstandsbestim-

mung gesehen werden kann. Es sind auch andere Vorschläge zu finden (vgl. ebd.: 251). 

Ein richtig und falsch gibt es aber bei der Auswahl nicht, es kommt auf die persönliche 

Präferenz und Ausrichtung an. Die Betrachtung nach Staub-Bernasconi hilft, eine berufs-

ethische und berufspolitische Position einzunehmen (vgl. ebd.: 27), auch aus diesem 

Grund fiel die Wahl für die vorliegende Arbeit auf diese Theorie. Zudem sind meines Er-

achtens die Theorien «gelingender Alltag» (Thiersch) oder «Lebensbewältigung» (Böh-

nisch) (vgl. ebd.: 251) weniger geeignet, um den vorliegenden Sachverhalt der Plattfor-

mökonomie zu betrachten. Ohne zu stark darauf einzugehen sei hier erwähnt, dass vor 

allem der Machtaspekt (vgl. Heiner et al. 1995: 9, Staub-Bernasconi 1995: 24–40, 80f.) 

und der gesellschaftliche Aspekt3 (vgl. ebd.: 15–23) bei den erwähnten Theorien weniger 

stark im Zentrum stehen als bei Staub-Bernasconi, aber hier von grosser Wichtigkeit sind. 

Die beiden Theorien sehe ich nicht als minderwertig. In der direkten Arbeit mit der Klientel 

sind sie vielleicht sogar noch hilfreicher (z.B. das Ziel des gelingenden Alltags (vgl. 

Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012: 178)). Aber hier, in der Analyse eines Sachverhalts 

sehe ich grössere Stärken bei Staub-Bernasconi. Obwohl die Ursprungstexte von Silvia 

Staub-Bernasconi eher älter sind (Dissertation 1983 mit dem Titel «Soziale Probleme – 

Dimensionen ihrer Artikulation. Umrisse einer Theorie Sozialer (sic!) Probleme als Beitrag 

zu einem theoretischen Bezugsrahmen Sozialer Arbeit» (vgl. Nguyen-Meyer 2007: 2: Nr. 

 

3 Die gesellschaftlichen Bedingungen werden bei den anderen Theorien nicht ausgeklammert (vgl. 
Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012: 186–188), (vgl. Böhnisch 2012: 220ff.) 
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14), die leider vergriffen sei (vgl. Cruceli 2021: o.S.: Fussnote Nr. 2)), betrachte ich ihre 

Theorie als immer noch aktuell, denn ihr Buch «Soziale Arbeit als Handlungswissen-

schaft. Soziale Arbeit auf dem Weg zu kritischer Professionalität.» wurde von Staub-

Bernasconi erst 2018 neu aufgelegt (vgl. Staub-Bernasconi 2018b). Bei der Neuauflage 

wurden gemäss Meyer auch Kritiken von zwei vorherigen Auflagen des Werkes aufgelöst 

(vgl. Meyer 2019: o.S.). Wenn Staub-Bernasconi im letzten Kapitel «Ein Blick zurück und 

einer nach vorne» Lösungsvorschläge zur Ersetzung des Steuersystems formuliert (vgl. 

Staub-Bernasconi 2018b: 483–488, Meyer 2019: o.S.), lässt das hoffen, das Aufgrund der 

Theorie auch mögliche Aufträge oder Lösungsansätze zur Problematik der sozialen Si-

cherheit bei Plattformarbeitenden formuliert werden könnten. 

1.8 Überblick über den weiteren Arbeitsaufbau 

Im zweiten Teil der Arbeit wird zunächst auf den Wandel der Arbeitsgesellschaft (Kapitel 

2.1) und danach in Kapitel 2.2 genauer auf die Plattformökonomie und die Plattformarbeit 

eingegangen. Dabei werden allgemeine Gegebenheiten betrachtet, der Fokus liegt aber 

bei der Schweiz. Kapitel 2.3 führt die in Kapitel 1.1.1 gemachte Definition von sozialer 

Sicherheit aus und vertieft den Begriff und nimmt auch hier die Schweiz als Ausgangsla-

ge. Anschliessend werden die Risiken bezüglich der sozialen Sicherheit in der Plattform-

arbeit betrachtet (Kapitel 2.4). Kapitel 2.5 behandelt die Reaktionen von Politik und Justiz 

auf die Plattformarbeit und deren Risiken. 

Die Präsentation der Theorie der Sozialen Probleme nach Silvia Staub-Bernasconi findet 

sich in Kapitel 2.6. Daraufhin wird in Kapitel 2.7 die Frage der vorliegenden Arbeit nach 

möglichen Aufträgen der Sozialen Arbeit bezüglich der Plattformarbeit behandelt und be-

antwortet.  

Die Arbeit wird im dritten Teil zuerst zusammengefasst (Kapitel 3.1), dann werden die 

Ergebnisse diskutiert (Kapitel 3.2) und Folgerungen aufgrund der Ergebnisse formuliert. 

Quellenangaben sind in Kapitel 4 zu finden. 
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2 Hauptteil 

2.1 Wandel der Arbeitsgesellschaft: Digitalisierung 

und Flexibilisierung 

Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft, geprägt durch den Vorrang der Erwerbsarbeit (vgl. 

Aulenbacher 2020: 28), die sich im 19. Jh. entwickelt und im 20. Jh. etabliert habe (vgl. 

Kocka 2016: 3–7, insb. 6, Maier 2005: 143). Im Zusammenhang mit den Entwicklungen im 

Kapitalismus werden neben der Bezeichnung Arbeitsgesellschaft auch die Begriffe Leis-

tungsgesellschaft und Wettbewerbsgesellschaft verwendet (vgl. Aulenbacher 2020: 23), in 

der das Meritokratie-, oder Leistungsprinzip vorherrsche (vgl. ebd.: 27). Das Versprechen 

auf Sozialen Aufstieg (vgl. ebd.: 28) ist ein wichtiges Element zur Legitimierung des Sys-

tems. Die Ökonomie sei zu einer «Marktwirtschaft» und die Gesellschaft auch zu einer 

«Marktgesellschaft» geworden (vgl. Polanyi 1995: 182ff., zit. nach ebd.: 24). 

Den «bewegten Zeiten», mit denen die Autorenschaft den «Wandel der Arbeitsgesell-

schaft entlang von Globalisierung, Digitalisierung und Prekarisierung4» meint, widmen 

Frau Steckelberg und Frau Thiessen einen ganzen Sammelband (vgl. Steckel-

berg/Thiessen 2020) in welchem die Thematik eng mit der Sozialen Arbeit verknüpft wird.  

Digitalisierung und Automatisierung veränderten und verändern die Gesellschaft insge-

samt, aber auch den persönlichen Lebensbereich einzelner Menschen. Die technische 

Entwicklung schreite in rasantem Tempo voran und das Internet sei aus den meisten Be-

reichen des öffentlichen Lebens nicht mehr wegzudenken (vgl. Engel-

ke/Borrmann/Spatscheck 2018: 437). Dies alles beeinflusse auch die Arbeitswelt unserer 

Arbeitsgesellschaft (vgl. Steckelberg/Thiessen 2020: 12, Ecoplan 2017: 18, Bundesrat 

2017b: 5), welche im Umbruch sei und von der Digitalisierung fundamental verändert 

werde. Bereits vor 2000 spricht Meyer Blaser von tiefgreifenden strukturellen Wandlungen 

in der Arbeitswelt als Folge der Globalisierung, Automatisierung, und Entwicklungen der 

Informatik- und Kommunikationstechniken (vgl. Meyer-Blaser 1998: 5). 

So entstehen z.B. neue Arbeits- und Beschäftigungsformen. Von den Beschäftigten wer-

de grössere Flexibilität erwartet. Es bieten sich aber für die Beschäftigten auch grössere 

Spielräume (vgl. Engelke et al. 2018: 439, Ecoplan 2017: 18). «Die heutigen Informations- 

und Kommunikationstechnologien ermöglichen eine weniger orts- und zeitgebundene 

Arbeitserbringung, was einen grossen Einfluss auf die Art der Arbeitsverhältnisse hat.» 

(ebd.: 18) So habe die Bedeutung des herkömmlichen Normalarbeitsverhältnisses (vgl. 

 

4 Mehr zum Begriff der Prekarisierung ist bei Kraemer nachzuschlagen (vgl. Kraemer 2009) 
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Jurczyk/Klinkhardt 2014: 56f.) in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen (vgl. Eco-

plan 2017: 18). «Das sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis weicht flexible-

ren Erwerbsformen», konkludieren Engelke et al. (2018: 439). 

«Die lebenslange Vollzeitbeschäftigung, gesichert durch eine solide Ausbildung, gilt 
zwar noch immer als Normalarbeitsverhältnis, ist aber durch die Zunahme an Teilzeit- 
und Leiharbeit sowie von befristeten und geringfügigen Beschäftigungen längst keine 
verlässliche Größe (sic!) in der Lebensplanung mehr. Dies führt zu einer Verunsiche-
rung, die vor allem die Bewältigung von biografischen Übergängen erschwert, aber auch 
die soziale Position insgesamt gefährdet. Denn die Erwerbstätigkeit bleibt im lohnarbeit-
szentrierten Sozialstaat die Voraussetzung für ausreichende materielle Versorgung, ge-
sellschaftliche Teilhabe und soziale Anerkennung.» (Steckelberg/Thiessen 2020: 12) 

So ergebe sich «ein Spannungsfeld zwischen der kaum hinterfragten normativen und so-

zialpolitischen Orientierung an der Erwerbs-Arbeitsgesellschaft einerseits und der le-

bensweltlichen und strukturellen Realität der Adressatinnen und Adressaten und Beschäf-

tigten Sozialer Arbeit andererseits» (vgl. ebd.). 

Es würden Alternativen zum klassischen Arbeitsmodell und im Bereich der Plattformöko-

nomie neue Arbeitsformen entstehen (vgl. Ecoplan 2017: 18). Die erwähnte Entwicklung, 

die Veränderung der Arbeitsverhältnisse, finde aber auch unabhängig von der Digitalisie-

rung aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen statt (vgl. ebd.). So hätten flexible Formen 

wie Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Arbeit auf Abruf, Temporärarbeit oder 

Praktika an Bedeutung gewonnen (vgl. ebd.). Flexibilität würden sowohl Arbeitgebende 

als auch Arbeitnehmende wünschen. Durch flexibleren Einsatz würden sich die Arbeitge-

benden eine Erhöhung der Produktion erhoffen. Auf der Seite der Arbeitnehmenden sei 

der Wunsch nach mehr Flexibilität, insbesondere nach Teilzeitarbeit, u.a. auf die sinkende 

Verbreitung des klassischen, fordistischen (vgl. Jurczyk et al. 2009: 38), Rollenmodells, 

das Erreichen der individuellen Work-Life-Balance und der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie wichtig (vgl. Ecoplan 2017: 18). Es wird hier auch von Postfordismus gesprochen 

(vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014: 57f.). «Im Fordismus waren körperliche Schwerarbeit und 

rauchende Schlote in der Montanindustrie das Sinnbild für Fortschritt. Es wurde dann von 

den Ikonen des digitalen Zeitalters wie Bill Gates abgelöst.» (Aulenbacher 2020: 29) 

«In den letzten Jahrzehnten ist die fordistische Trias aus Normalarbeitsverhältnis, Klein-
familie nach dem Male-Breadwinner- oder Double-Earner-Modell dem keynesianischen 
Wohlfahrtsstaat der postfordistischen Trias aus flexibler Beschäftigung, Adult-Worker 
Modell, Workfare5-Staat gewichen.» (ebd.) 

Es lasse sich von einer prekären Leistungsgesellschaft sprechen, die der Erwerbsarbeit 

verpflichtet sei, ohne sie zu gewährleisten und die von Reproduktionsbelangen absehe, 

obwohl sie erfüllt werden müssten, kritisiert Aulenbacher (vgl. ebd.). Weiter, hier nicht 

aufgeführte Gründe, warum die Autorin von einer prekären Leistungsgesellschaft spricht, 

sind in einer Auflistung von ihr zu finden (vgl. ebd.: 29f.). Unter anderem ist hier die Flexi-

 

5 Zum Wandel von Welfare zu Workfare sei folgende Lektüre empfohlen (vgl. Wyss 2009) 
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bilisierung genannt. Prekarisierungsprozesse würden unsere Gesellschaft durchziehen 

und die sozialen Sicherungssysteme, welche sich im Verlauf der Entwicklung im industri-

ellen Kapitalismus herausgebildet hätten, destabilisieren (vgl. Castel 2009: 22). 

Die zeitliche und räumliche Entgrenzung von Arbeit (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014: 57f.) 

ermögliche und fordere Flexibilität in der Alltagsgestaltung und Lebensplanung. Entgrenz-

te Arbeitszeiten und virtuelle Arbeitsräume führten auch dazu, dass die Anforderungen 

der Erwerbsarbeit auch in Familien- oder Erholungszeiten wirksam seien (vgl. Jurczyk et 

al. 2009, zit. nach Steckelberg/Thiessen 2020: 12). Die zeitliche und die räumliche Ent-

grenzung, als zwei Dimensionen von Entgrenzung der Arbeit, werden in Jurczyk und 

Klinkhardt detailliert ausgeführt (vgl. 2014: 59–67). Sollte die Flexibilisierung in Zukunft 

weiter voranschreiten, so könne dies für die Sozialversicherungen, und damit auch für die 

Versicherten, sowohl positive als auch negative Folgen haben (vgl. Bundesrat/Bundesamt 

für Sozialversicherungen 2021: 8). 

Der Wandel der Arbeitsgesellschaft betreffe die Soziale Arbeit in mehrfacher Hinsicht. 

Gegenwärtig scheine ein ebenso umfassender Wandel der Arbeitsgesellschaft stattzufin-

den, dessen Auswirkungen auf Soziale Arbeit bislang noch zu wenig systematisch be-

dacht sei (vgl. Steckelberg/Thiessen 2020: 11), obwohl der Wandel die Soziale Arbeit in 

mehrfacher Hinsicht betreffe (vgl. ebd.: 12) 

Neben den oben erwähnten Vorteilen der Flexibilität gibt es aber auch Schattenseiten. 

«Die fortschreitende Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit schafft prekäre Arbeits- 

und Beschäftigungsformen (in Bezug auf Gesundheitsfolgen, Alterssicherung, Mitsprache 

und Beteiligung), mit offenen Auswirkungen auf die Systeme der sozialen Sicherung.» 

(Engelke et al. 2018: 340)  

Die durch Digitalisierung und insbesondere durch die grossflächige Ausbreitung des In-

ternets neu entstandenen Möglichkeiten der Arbeitserbringung vergrössere die Zahl der 

atypischen Arbeitsformen und wecke Befürchtungen, dass sich auch die Anzahl der aty-

pisch-prekären Arbeitsplätze im Zuge dieser Entwicklung erhöhe (vgl. Ecoplan 2017: 18). 

Als atypisch-prekäre Arbeitsverhältnisse werden solche bezeichnet, die sich aufgrund 

bestimmter Unsicherheiten negativ auf die in diesem Verhältnis tätigen Personen auswir-

ken (vgl. ebd.: 22). Was Atypisch meint, kann der Definition der ILO (International Labour 

Organization) entnommen werden: Der Begriff umfasse Arbeiten ausserhalb des Bereichs 

der «Normalarbeitsverhältnisses», verstanden als Vollzeitarbeit, Unbefristete Arbeit, Teil-

zeitbeschäftigung, sowie bilaterale, geordnete Arbeitsbeziehungen (vgl. ILO 2016: 7). 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sei eine der vier Dimensionen von Entgrenzung der 

Arbeit (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014: 67–69). Für die Unterscheidung zwischen atypisch 

und atypisch-prekär sei das Salär massgebend, da bei einem hohen Einkommen Unsi-

cherheiten eher weniger ins Gewicht fallen würden und sich somit nicht zwingend negativ 
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auswirkten (vgl. Ecoplan 2017: 22). Atypisch-prekäre Arbeitsverhältnisse seien solche, die 

relative Unsicherheit mitbringen und nur unfreiwillig in Kauf genommen werden; so bezie-

he sich solche Arbeit nicht auf die Lebensumstände, sondern ausschliesslich auf das Ar-

beitsverhältnis (vgl. ebd.: 26). Als vierte Dimension von Entgrenzung der Arbeit nennen 

Jurczyk und Klinkhardt «Verdichtung und Subjektivierung von Arbeit», was zu zunehmen-

den Stress- und Burnout-Phänomenen führe (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014: 70–71, Haubl 

et al. 2013: o.S., zit. nach ebd.:70). 

Die «Veränderung der Arbeitswelt, welche durch Automatisierung und Digitalisierung, 

aber auch durch Prekarisierung gekennzeichnet» (Kaiser 2018a: 3) ist führe zu einer 

grösseren Komplexität der Sozialen Frage (vgl. ebd.) 

«Die Verantwortung für eine gelingende Erwerbsbiografie und die damit verbundenen 

Risiken werden privatisiert, während strukturelle Bedingungen, institutionelle und politi-

sche Versäumnisse verdeckt werden können.» (Steckelberg/Thiessen 2020: 12) Die Pre-

karisierung von Lebenssituationen und Arbeitsverhältnissen sei mit diesen Entwicklungen 

eng verknüpft (vgl. ebd.). 

Es gibt einen Begriff, der Flexibilität und soziale Sicherheit vereint: Flexicurity (vgl. Marti et 

al. 2007, Knöpfel 2018: 138, Keller/Seifert 2008). Dieser bezeichnet das sozialstaatliche 

Bestreben, einen flexiblen Arbeitsmarkt bei gleichzeitig guter sozialer Absicherung zu ha-

ben (vgl. Böhringer/Marti 2008: 39). 

«Unser Sozialstaat basiert auf dem Begriff Flexicurity: Das bedeutet, ein flexibler Ar-
beitsmarkt und soziale Sicherheit sollten im Lot sein. Dieses Verhältnis ist immer un-
ausgeglichener. Denn der Arbeitsmarkt wird durch die Digitalisierung und Industrie 4.0 
zunehmend flexibler. Gleichzeitig wird intensiv darüber diskutiert, dass wir uns den So-
zialstaat nicht mehr leisten können, aber vermehrt Menschen die Leistungen des Sozi-
alstaats benötigen.» (Knöpfel im Interview von Schmid-Bechtel 2016: o.S.) 

Der Schweizer Sozialstaat ist also auf eine Balance zwischen Flexibilität im Arbeitsmarkt 

und sozialer Sicherheit ausgelegt. Für die Ausbalancierung ist der Staat und somit Politik 

und Justiz zuständig. Ob eine Ausgeglichenheit vorhanden ist, wird sich in Kapitel 2.4 

zeigen.  
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2.2 Plattformarbeit allgemein und in der Schweiz 

Bei der Recherche zur Thematik war ich mit einer schier endlosen Fülle von Quellen dazu 

konfrontiert. Die wissenschaftliche Literatur zum Themenfeld sei in den letzten Jahren 

enorm angewachsen und kaum noch zu überblicken (vgl. Lücking 2019: 1). Ich habe mich 

daher im Rahmen der Bachelorthesis etwas einschränken müssen und mich für allgemei-

nes zu Plattformökonomie, nebst weiteren Quellen, vor allem auf Stefan Lücking (Lücking 

2019) gestützt, wo ein guter Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und den aktuellen 

Stand der Forschung wiedergegeben wird (vgl. ebd.: 1). Zum Teil habe ich auch die von 

Lücking verwendete Literatur verwendet. Für den Bezug zur Schweiz habe ich vor allem 

zwei Studien von Ecoplan (Ecoplan 2017, Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020) und ein Be-

richt von Bundesrat und dem Bundesamt für Sozialversicherungen (vgl. Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021) zitiert. 

In Kapitel 1.1 wurden die Begrifflichkeiten «Plattformökonomie, Plattformarbeit und Platt-

form» bereits definiert und zum Teil in den weiteren Kapiteln der Einleitung noch etwas 

ausgeführt. Hier soll nun noch eine kurze allgemeine Betrachtung des Phänomens Platt-

formarbeit folgen, um dann auf dessen Vorkommen in der Schweiz sprechen zu kommen. 

Für die neuen Formen von Arbeit in der Plattformökonomie hätten sich eine Vielzahl von 

Begrifflichkeiten etabliert, die aber nicht trennscharf zu unterscheiden seien (vgl. Lücking 

2019: 3). Beispielsweise bezeichnen Kritiker Plattformökonomie als Plattformkapitalismus 

(vgl. Altenried/Dück/Wallis 2021). 

Die Begrifflichkeiten um die Plattformarbeit würden zurückgehen auch Jeff Howe, der 

2006 «Crowdsourcing» in einem Magazin eingeführt habe, und als «Outsourcing an eine 

Crowd», also als «Vergabe von Tätigkeiten an eine undefinierte Menge von Nutzerinnen 

und Nutzern im World Wide Web» definierte (vgl. Howe 2006, zit. nach der Übersetzung 

in Lücking 2019: 3). Für das Crowdsourcing von Arbeitsleistung werde inzwischen der 

Begriff «Crowdworking» verwendet. Er beziehe sich in der Regel auf Plattformen, bei 

denen auch die über die Plattform digital vermittelte Arbeit digital verrichtet wird, die Arbeit 

könne dabei unterschiedlich komplex sein (vgl. ebd., Leimeister/Durwald/Zogaj 2016: o.S. 

und Leimeister et al. 2016: o.S. zit. nach ebd.). Es können aber «auch klassische nichtdi-

gitale Dienstleistungen wie Kurier- und Transportdienste, Handwerks- und Haushalts-

dienstleistungen» vermittelt werden. Dafür habe sich der Begriff «Gig-Economy» etab-

liert, vor allem im englischsprachigen Raum. Gig-Economy setze den Akzent auf 

Kleinaufgaben, die einzeln abgerechnet werden, aber erst bei einer Vielzahl (von gigs) ein 

relevantes Einkommen ermöglichen (vgl. ebd.). Wallis und Altenried verstehen unter Gig-

Economy verschiedenste digitale Plattformen, die kurzfristige Aufträge („gigs“) an Arbei-
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tende vergeben, die meist nicht bei diesen Plattformen angestellt, sondern (formell) 

selbstständig sind. (vgl. Wallis/Altenried 2018: 24). Die Arbeitsvermittlung sei unter Gig-

Economy einzustufen und z.B. von Uber oder Helping praktiziert (vgl. Altenried et al. 

2021: 13). 

Wie oben bereits erwähnt, hat sich im deutschen Sprachraum der Oberbegriff Plattform-

arbeit durchgesetzt. Dabei wird zwischen ortsgebundenen und ortsunabhängigen Dienst-

leistungen unterschieden (vgl. Ecoplan 2017: 6, Lücking 2019: 4f.), oder, anders bezeich-

net, zwischen ortsgebunden oder personengebunden (vgl. Schmidt 2016: 5). Die 

Unterscheidung kommt aus dem Englischen, wo zwischen location-based and remote 

platform work unterschieden werde (vgl. Ellmer et al. 2019: 8). Beides habe weitrechende 

Konsequenzen für «die Funktionsweise der Plattformen, die Situation der Auftragneh-

menden, den geltenden rechtlichen Rahmen und die politischen Handlungsmöglichkei-

ten» (vgl. Schmidt 2016: 5). «Wenn die Ausführung der Tätigkeit ortsunabhängig ist, also 

vollständig über das Internet abgewickelt werden kann, wird sie hier als Cloudwork [Her-

vorhebung durch den Verf.] bezeichnet. Wenn zusätzlich noch egal ist, wer genau die 

Aufgabe erledigt, und sie deshalb an eine offene, unspezifische Gruppe im Internet ver-

geben wird, ist die Rede von Crowdwork [Hervorhebung durch den Verf.].» (ebd.) Werde 

die Aufgabe unter dieser Gruppe aufgeteilt und zwar in Form von Kleinstaufgaben mit 

festem Stückpreis, handle es sich um Microtasking (vgl. ebd.). Dies wird in anderen 

Quellen auch Clickwork genannt (vgl. Lücking 2019: 3). Die Aufgaben dabei würden als 

Microtasks oder auch als Microjobs bezeichnet (vgl. ebd.: 4). «Wenn alle in der Gruppe 

parallel dieselbe Aufgabe lösen und am Ende nur ein Ergebnis ausgewählt und bezahlt 

wird, handelt es sich um einen Kreativwettbewerb.» (Schmidt 2016: 5) Gigwork bezeich-

net Schmidt als Tätigkeit, die an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

ausgeführt werden muss und nur an eine spezifische Person vergeben wird, die dann für 

die Ausführung persönlich in der Verantwortung steht (vgl. ebd.). Ecoplan nennt diese 

ortsgebundene digital vermittelt Arbeit «Work-on-Demand via Apps/Internet» (vgl. Ecoplan 

2017) und Gig-Work als Überbegriff (vgl. ebd.). Davon wird hier abgewichen und Gig-

Economy, oder eben Plattformarbeit als Oberbegriff verwendet. Die ortsgebundenen 

Dienstleistungen (Gigwork) seien noch danach zu unterteilen, wie persönlich sie sind und 

welche Chancen und Risiken sie für die einzelnen Personen beinhalten. So würden sich 

sechs Grundtypen ergeben, die übersichtlich der Abbildung 2 zu entnehmen sind. 
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Abbildung 2 Die sechs Grundtypen von Plattformen (Schmidt 2016: 5) 

Die ersten drei Kategorien seien älter und besser erforscht, als die ortsgebundenen 

Dienstleistungen (vgl. Schmidt 2016: 5). Eine Auflistung von Beispielen von Plattformen 

und deren Einordnung in die sechs Kategorien ist nachzuschlagen in (ebd.: 6f.). 

Lücking erwähnt noch ein zweites Unterscheidungskriterium für Plattformarbeit: Die Kom-

plexität der Aufgaben. Dabei werden einfache Aufgaben als Microtasks und komplexe 

Aufgaben als Macrowork bezeichnet (vgl. Lücking 2019: 4f., Ecoplan 2017: 6). Nebst 

Macrowork zählen auch noch Projektarbeit und Kreativwettbewerbe zu den komplexen 

Aufgaben (vgl. ebd.). Fahrdienste wie Uber oder Lyft oder Lieferdienste würden nicht den 

Microtasks zugeordnet, sondern würden unter die Bezeichnung Macrowork fallen (vgl. 

Lücking 2019: 4), obwohl sie keine besonderen Qualifikationen erfordern (wie sonst bei 

Macrowork üblich) und keine kreative Projektarbeit darstellen, aber sie seien vom zeitli-

chen Umfang her keine Microtasks, und seien komplexer, als es auf den ersten Blick er-

scheine (vgl. ebd.).  

Die Angelegenheit verkompliziert sich aber, weil man es in der Praxis häufig mit hybriden 

Plattformen und weiteren Unterkategorien zu tun habe (vgl. Schmidt 2016: 5). Herausfor-

derungen gebe es in allen sechs Kategorien (vgl. ebd.: 7). Es sei allen Arbeitsverhältnis-

sen in der Plattformökonomie gemeinsam, dass sie einen atypischen Charakter haben 

und damit nicht einem Normalarbeitsverhältnis, oder traditionellem Arbeitsverhältnis ent-

sprechen (vgl. Ecoplan 2017: 6,21). Eine weitere Gemeinsamkeit der neuen Beschäfti-

gungsformen, die sich unter dem Begriff Plattformarbeit zusammenfassen liessen, beste-

he darin, dass sich die Grenze zwischen Arbeitnehmendenstatus und Selbstständigkeit 

aufzulösen beginne (vgl. Lücking 2019: 12). Die Herausforderungen, die Grenzbetrach-

tung zwischen Selbstständigkeit und Arbeitnehmendenstatus, sowie insbesondere Prob-

leme der sozialen Absicherung oder sozialen Sicherheit (vgl. ebd.: 14–16, Altenried et al. 

2021: 13,61,66, Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: o.S.: in Zusam-

menfassung, 38, 52ff.) werden in Kapitel 2.4 weiter ausgeführt. Hier soll jetzt noch die 

Ausgangslage in der Schweiz betrachtet werden.   
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Grundsätzlich gilt, dass die Plattformökonomie sehr heterogen ist und dass sich die Her-

ausforderungen sehr unterschiedlich präsentieren (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 

48). Mit dem Aufkommen der Plattformökonomie seien in der Schweiz neue Formen aty-

pischer Arbeitsverhältnisse entstanden (vgl. Ecoplan 2017: 5).  

Medial ein Thema war Plattformarbeit in der Schweiz bereits kurz nach dem Auftritt der 

Firma Uber 2013 (vgl. UNIA 2019: o.S.). 2015 wurden nämlich erste Proteste von Taxifah-

rerinnen und Taxifahrern in verschiedenen Schweizer Städten publik (vgl. ebd., Der Bund 

2015a: o.S., Der Bund 2015c: o.S.), nachdem eine Beschwerde gegen Uber vor Bundes-

gericht gescheitert war (vgl. Der Bund 2015b: o.S.). Bereits wenig später hätte die Platt-

formökonomie eine hohe mediale Aufmerksamkeit genossen (vgl. Ecoplan 2017: 88). 

Wissenschaftlich untersucht wurde das Phänomen Plattformarbeit in der Schweiz 2017 

(vgl. Ecoplan 2017), als ältere Ecoplan-Studien zur Entwicklung der atypisch-prekären 

(zum Begriff atypisch-prekär siehe auch Kapitel 2.1) Arbeitsverhältnisse aktualisiert wur-

den (vgl. ebd.:2). Die Studie umfasst eine qualitative Analyse des Phänomens Plattfor-

mökonomie, zudem eine Untersuchung, inwiefern der Einfluss der Plattformen auf die 

Arbeitsverhältnisse qualifiziert werden kann (vgl. ebd.). Gemeinsam sei den Beschäfti-

gungsverhältnissen wie gesagt der atypische Charakter (vgl. ebd.: 6). Es würden sich für 

Auftragnehmende sowohl Chancen als auch Risiken ergeben (vgl. ebd.: 7), von denen ein 

Risiko die sozialstaatliche Absicherung sei (vgl. ebd.: 7f.). Plattformökonomie nehme in-

ternational gesamtwirtschaftlich im Moment noch eine sehr kleine Rolle ein und es gäbe 

bisher keine empirische Evidenz für eine wachsende gesamtwirtschaftliche Bedeutung 

der Plattformökonomie als Haupterwerbstätigkeit in der Schweiz (vgl. ebd.: 8). Dennoch 

ist Plattformarbeit ein Phänomen, das in der Schweiz vorkommt, wie die Studie zeigt. Die 

Autorenschaft wünscht sich daher auch auf Plattformökonomie zugeschnittene Fragen 

beim Forschungsprojekt SAKE, dessen Daten Ecoplan verwendet, um die Arbeitsverhält-

nisse darin direkt adressieren zu können (vgl. ebd.). Eine aktuelle Untersuchung hat er-

geben, dass nur rund 0.4% der Bevölkerung Plattformarbeit geleistet hätten, dabei ist 

aber anzumerken, dass nicht nur Personen im Erwerbsfähigen Alter befragt wurden (vgl. 

Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 14). Beschäftigte in atypisch prekä-

ren Arbeitsverhältnissen machten 2016 2.5% der erwerbstätigen aus (vgl. ebd.:44). Dabei 

macht ein Grossteil davon eher Niedriglohnarbeit aus (vgl. ebd.). Rund 15% der Personen 

in einem atypisch-prekären Arbeitsverhältnis hätten bereits im Vorjahr in einem solchen 

gearbeitet. Leider gebe es keine Daten zur Gesamtdauer in einem solchen Arbeitsver-

hältnis (vgl. ebd.: 61). Rund 15% der Personen würden auch im Folgejahr in einem aty-

pisch-prekären Arbeitsverhältnis arbeiten (vgl. ebd.: 62). Personen würden also nicht lan-

ge in atypisch-prekären Arbeitsverhältnissen verbleiben, auch wenn die genaue 

Verbleibedauer nicht erhoben werden konnte (vgl. ebd.:63). 
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Verschiedene aktuelle Studien würden darauf hindeuten, dass insbesondere Micro-Task-

Crowdworker für Schweizer Verhältnisse sehr niedrige Löhne erzielen (vgl. Ecoplan 2017: 

75). Bei Macro-Tasks sie dies anders, aber die Attraktivität eines Auftrags hänge stark 

vom Preis- bzw. Lohnniveau am Wohnort der Leistungserbringenden Person ab (vgl. 

ebd.). Gemäss Erkenntnissen aus der Literatur würden ortsgebundene Tätigkeiten (Gi-

gwork (Bezeichnung nach Schmidt 2016 siehe oben in Abbildung 2)) eher besser bezahlt 

(vgl. De Groen/Maselli 2016: 23, zit. nach Ecoplan 2017: 76) als ortsungebundene 

(Cloudwork (Bezeichnung nach Schmidt 2016 siehe oben in Abbildung 2)), wo sich Lohn-

ansätze deutlich unter Schweizer Lohnniveau bewegen würden (vgl. Ecoplan 2017: 76). 

Cloudwork sei also höchstens bei spezifischen Aufträgen, die spezifische Kenntnisse ver-

langen lukrativ (vgl. ebd.). Bei Gigwork seien die Plattformen zu Anpassungen ans Lohn-

niveau gezwungen (vgl. ebd.: 77). 

Eine weitere ökonomische Unsicherheit bei Plattformarbeit ist die Regelmässigkeit des 

Einkommens, die stark mit der zeitlichen Flexibilität und auch Unsicherheit verknüpft ist 

(vgl. ebd.: 78). 

2020 zeichnete sich für die Schweiz folgendes Bild, wobei die Studie nicht repräsentativ 

sei und vor allem Personen aus dem Taxigewerbe Aussagen gemacht hätten: «Die über-

wiegende Mehrheit der Leistungserbringer ist im erwerbsfähigen Alter. Etwas überra-

schend ist, dass dabei der Anteil der 40- bis 64-jährigen höher ist als derjenige der 20bis 

39-jährigen Personen.» Hinsichtlich Bildung seien Hochschulabsolventen untervertreten, 

die Personen mit nur einem obligatorischen Schulabschluss übervertreten. Bei den Tätig-

keitsprofilen zeigte sich, dass rund 70% der Befragten seit mindestens einem Jahr und 

knapp 45% seit mindestens zwei Jahren in der Plattformökonomie arbeiten.» Je ein Drittel 

der Befragten hätte angegeben, dass sie mit der Plattformtätigkeit 100% bzw. 25% und 

weniger ihres Einkommens über die Plattformtätigkeit erzielen. Allerdings sei bei den Per-

sonen, welche 100% ihres Einkommens über die Plattformökonomie erzielen, nicht klar, 

ob die Arbeitszeit einem Vollzeitäquivalent entspreche. «60% der befragten Personen 

erzielen weniger als 3’000 CHF pro Monat über die Plattformtätigkeit. Hinsichtlich Auslas-

tung und Regelmässigkeit zeigt sich, dass die grosse Mehrzahl ihre Arbeitszeiten selbst 

bestimmen kann. Knapp die Hälfte der antwortenden Personen übt ihre Plattformtätigkeit 

täglich aus, ein weiterer Viertel wöchentlich. Unabhängig von der Regelmässigkeit geben 

rund 85% der befragten Personen an, dass die wöchentlich geleistete Arbeitszeit über 

Online-Plattformen stark schwankt.» (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: VI,  28, 50) 

 

Eine zentrale Bedeutung bei Plattformarbeit kommt dem rechtlichen Verhältnis zwischen 

Plattformbeschäftigten, Plattform und der auftraggebenden Partei zu (vgl. Ecoplan 2017: 

79). Bezüglich des Arbeitsrechts und des Sozialversicherungsrechts ist es von grosser 
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Bedeutung, ob die leistungserbringende Person selbstständig oder unselbstständig er-

werbend gilt. Diesbezüglich herrsche, insbesondere im Zusammenhang mit Gigwork 

(ortsgebunden), eine gewisse Unsicherheit in der Schweiz (vgl. ebd.). Als Beispiel ist hier 

Uber zu nennen. Verschiedenen Plattformen wie Uber sähen sich nur in einer Vermitt-

lungsrolle, nicht in der Rolle als arbeitgebende Partei. Sie seien somit nicht bereit, Sozial-

abgaben zu entrichten. Hier würden sich die Sichtweisen der verschiedenen involvierten 

Parteien (Plattformen, Gewerkschaften, Fachpersonen in Sachen Recht) unterscheiden 

(vgl. ebd.). «Immer wieder werden Befürchtungen geäussert, dass viele Erwerbstätigen 

(sic!) durch die Plattformökonomie in die Selbstständigkeit getrieben werden. Da Selbst-

ständige über einen tieferes Schutzniveau und weniger soziale Absicherung verfügen, 

wird teilweise vor einer durch die Arbeitsverhältnisse der Plattformökonomie ausgelösten 

Prekarisierung der Arbeitswelt gewarnt.» (ebd.: 79f.).  

Auf Arbeitsverhältnisse von Plattformen können folgende Kriterien für deren Beurteilung 

angewendet werden (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 17ff.): Tragung des unter-

nehmerischen Risikos (hinsichtlich Investition und Auslastung), Arbeitspensum / vorherr-

schende Nebenerwerbstätigkeit, Preissetzung, Vorgaben zur Leistungserstellung und 

Bewertung der Leistungserbringenden. Daraus können z.T. Schlüsse auf die Status 

Selbstständig bzw. Unselbstständig gezogen, sowie Chancen und Risiken diskutiert wer-

den. 

«Die rasch fortschreitende, plattformbasierte Flexibilisierung von Arbeit birgt zahlreiche 

Chancen und Risiken.» (vgl. Schmidt 2016: 4) Auf einige dieser Chancen und Risiken 

möchte ich hier noch genauer eingehen. 

Bei Plattformarbeit wird ein gewisses Prekaritätsrisiko diskutiert (vgl. Ecoplan 2017: 103). 

So sei Arbeits- und Einkommenssicherheit ein Risiko von Plattformarbeit (vgl. ebd.: 104). 

Bei allen untersuchten Plattformen zeigte sich, dass sie keine Garantie hinsichtlich einer 

(bedeutsamen) Minderauslastung übernehmen würden und so das Auslastungsrisiko bei 

der leistungserbringenden Person bleibt (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 19). Die 

Löhne können insbesondere bei Cloudwork (oder Crowdwork) für Schweizer Verhältnisse 

tief sein (vgl. Ecoplan 2017: 104). Je nach dem kann auch die Kontrolle der Schutzbe-

stimmungen erschwert sein bei Plattformarbeit (vgl. ebd.: 105). Schlechte, unsichere so-

ziale Absicherung (vgl. ebd.) ist ein wichtiges Risiko, auf das in den nächsten Kapiteln 

noch vertiefter Bezug genommen wird, und das oben ja auch schon Erwähnung fand.  

Als Chancen von Plattformarbeit sind folgende zu nennen: Das Erzielen eines finanziellen 

Verdienstes (vgl. Bundesrat 2017b: 99) wird als Hauptgrund genannt, warum jemand in 

der Plattformökonomie tätig sei. Weiter sei die Reduktion von Arbeitslosigkeit und Unter-

beschäftigung eine Chance von Plattformarbeit (vgl. Ecoplan 2017: 81). Personen, die 

vorher keine Arbeit hatten, bekämen so die Gelegenheit zur arbeiten (vgl. ebd.: 82, Bun-
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desrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 30). «Einerseits können Anstellungen 

mit kleinem Pensum sowie Nebentätigkeiten, für die häufig kein oder nur ein teilweiser 

Sozialversicherungsschutz besteht, sinnvoll sein, da sie es erlauben, die wirtschaftliche 

Situation der betroffenen Personen flexibel zu verbessern. Sie können auch den Verbleib 

im Arbeitsmarkt oder die Wiedereingliederung von Personen, die sich in einer schwierigen 

Situation oder einem beruflichen Übergang befinden, erleichtern.» (ebd.: o.S.: in Zusam-

menfassung) Auch Freude an der Arbeit würde als Motivation genannt (vgl. Ecoplan 2017: 

82), zudem sozialer Austausch, Selbstmarketing und das Erlernen neuer Fähigkeiten (vgl. 

Brabham 2013: o.S., zit. nach ebd.)  

Flexibilität wird als grosser Vorteil von Plattformarbeit genannt (vgl. Bundesrat/Bundesamt 

für Sozialversicherungen 2021: 8, Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 28, Ecoplan 2017: 2, 

81f., 104). So würden z.B. Studierende oder Personen, die nebenher andere Projekte 

verfolgen, die zeitliche Flexibilität von Plattformarbeit schätzen (vgl. Straub 2022: 19). 

Sowohl örtliche als auch zeitliche Flexibilität können für Arbeitende als positiv bewertet 

werden (vgl. Ecoplan 2017: 82, 104). Arbeitsverhältnisse in der Plattformökonomie seien 

tendenziell flexibler ausgestaltet als herkömmliche atypische Arbeitsverhältnisse, insbe-

sondere in der zeitlichen Dimension (vgl. ebd.: 73). Dies betrifft die Arbeitszeiten, die bei 

ortsgebundenen Tätigkeiten weniger flexibel sei als bei ortsungebundenen Arbeiten (vgl. 

ebd.: 73f.). Das Arbeitspensum sei allgemein bei Plattformarbeit meistens flexibler als bei 

Normalarbeitsverhältnissen (vgl. ebd.: 74). Die effektive zeitliche Flexibilität der Arbeits-

formen hänge aber stark vom erzielbaren Einkommen ab, denn tiefes Einkommen kann 

die Flexibilität reduzieren, da so viel wie möglich gearbeitet werden muss (vgl. ebd.:74f.). 

Plattformbetreibende sähen die Möglichkeit, Tätigkeiten aus der Schwarzarbeit in legale 

Arbeitsverhältnisse zu holen, als weitere Chance (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 

19). 

Eine tiefe Eintrittsschwelle zur Plattformarbeit bei gewissen Plattformen (vgl. Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 10, OECD 2016b: 21, zit. nach Ecoplan 

2017: 82; 104) sei eine weitere Chance. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive werde der 

Plattformarbeit zudem das Potenzial zugeschrieben, die Arbeitsmarktpartizipation zu er-

höhen (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 10). 

Plattformarbeit biete aber auch Arbeitgebenden neue Chancen, auf die hier aber nicht 

weiter eingegangen werden soll (vgl. Ecoplan 2017: 82). Weiter könnten auch Chancen 

und Risiken für die Institutionen der sozialen Sicherheit betrachtet werden (z.B. Arbeitslo-

sensicherung) oder für die Durchführungsstellen (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozial-

versicherungen 2021: 38, 40), darauf wird hier aber verzichtet. 

Die oben genannten vielfältigen Gründe zeigen, dass Plattformarbeit neben den erwähn-

ten Risiken durchaus auch Chancen bietet (vgl. ebd.). 
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Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass der Sektor der Arbeitsplattformen noch weit von ei-

ner strukturellen Stabilität entfernt sei (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: o.S.: im 

Vorwort des Bundesamtes für Sozialversicherungen). Die neuen Möglichkeiten der Ar-

beitsformen würden Befürchtungen wecken, dass sich die Anzahl atypisch-prekärer Ar-

beitsplätze erhöhen könnte (vgl. Ecoplan 2017: 2). Es sei momentan aber eher kein stei-

gender Trend feststellbar von atypisch-prekären Arbeitsverhältnissen. Zwischen 2010 und 

2016 seien die Zahlen stabil geblieben, zwischen 2004-2009 hätten sie sich um 0.05% 

erhöht (45 ebd.: vgl.). Die internationale Literatur zeige, dass die Bedeutung von Plattfor-

mökonomie in den letzten Jahren zwar an Bedeutung gewonnen habe, der Anteil an der 

Gesamtbeschäftigung jedoch noch relativ klein sei (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 

20, Ecoplan 2017: 92). 

In der Schweiz sei 2017 noch keine massgebliche Bedeutung von Plattformarbeit fest-

stellbar (vgl. ebd.: 94, 106). Die Verbreitung beschränkte sich auf einige wenige Branchen 

(vgl. ebd.: 94). «Allerdings wird der Plattformökonomie meist ein grosses Potential zuge-

schrieben.» (vgl. ebd.: 100) Zurzeit sei aber noch offen, ob sich Modelle in im Bereich 

Gigwork/ Work-on-Demand via Apps/Internet durchsetzen können und auf weitere Bran-

chen ausweiten würden (vgl. ebd.: 94). Wünschenswert bezüglich Plattformarbeit wäre 

eine breitere Datenbasis (vgl. ebd.: 95). Eine zuverlässige Prognose für die Zukunft kann 

nicht gemacht werden (vgl. ebd.: 100), Experten würden aber von einem Wachstum aus-

gehen (vgl. ebd.:107). Im Folgenden soll nun auf die soziale Sicherheit im Allgemeinen 

und danach noch detaillierter auf die Risiken der sozialen Absicherung bei Plattformarbeit 

eingegangen werden. 

2.3 Soziale Sicherheit 

«Soziale Sicherheit ist ein Recht, das in der Menschenrechtserklärung verankert ist. Es 
wird durch soziale Sicherung realisiert. Im engeren Sinn wird darunter die Absicherung 
gegen die wichtigen sozialen Risiken Krankheit, Behinderung, Unfall, Alter, Arbeitslosig-
keit, Verlust des Ernährers (Tod des Ehepartners, der Eltern), Mutterschaft und Fami-
lienlasten verstanden. In einem weiteren Sinn übernehmen auch soziale Einheiten wie 
Familie und Verwandtschaft Aufgaben der sozialen Sicherung.» (Stutz/Sax/Knöpfel 
2010: 55) 

Das Konzept der sozialen Sicherheit ist nicht nur für die Soziale Arbeit und die Wissen-

schaft wichtig, sondern auch für die Politik, wie obiges Zitat und vor allem seine Quelle 

beweist. Bereits Zöllner schrieb, dass weder der Begriff «sozial security», noch seine bei-

den deutschen Übersetzungen – soziale Sicherheit und soziale Sicherung – klar definiert 

seien (vgl. Zöllner 1997: 21). Die soziale Sicherheit in der Schweiz sei komplex, meint 

Tabin (vgl. 2020: 445). Zöllner sieht in der sozialen Sicherheit einen Zustand, und in der 

sozialen Sicherung die Massnahmen zur Herbeiführung dieses Zustandes (vgl. Zöllner 
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1997: 21). Die Bezeichnung Soziale Sicherung hat sich wohl in Deutschland durchgesetzt, 

da in den Quellen aus Deutschland vor allem dieser Begriff verwendet wird (vgl. bei-

spielsweise Zöllner 1997, Kaiser 2018b). Im Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik tritt 

der Begriff Soziale Sicherung nie auf, während soziale Sicherheit 30 Mal erwähnt wird 

(vgl. Bonvin et al. 2020). Hier in der vorliegenden Arbeit werden Soziale Sicherheit, sozia-

le Absicherung und soziale Sicherung synonym verwendet. Eine Definition vom komple-

xen «Seinsbereich» der Sozialer Sicherheit (vgl. Zöllner 1997: o.S. im Vorwort) gestalte 

sich als schwierig, da unter dem Begriff sowohl zeitlich als auch örtlich uneinheitlich nicht 

genau dasselbe verstanden wurde und wird (vgl. dazu auch Guinand 2001). Geschichtlich 

geht der Begriff zurück auf die im Zeitraum der industriellen Revolution auftauchenden 

sozialen Frage (vgl. Kaiser 2018a: 2). 

Auch der Begriff der Sozialversicherungen, eng mit dem der sozialen Sicherheit verknüpft, 

sei zeitabhängig (vgl. Locher 1997: 1). Sozialversicherungen gewähren, als Kernstück, 

oder Teil (vgl. Riemer-Kafka 2018: 3) der sozialen Sicherheit, im gesetzlichen Rahmen 

Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen, die sich bei Eintritt eines sozialen Risikos ver-

wirklichen (vgl. Locher 1997: 1). Der Umfang der Sozialversicherungen stehe dabei nicht 

ein für alle Mal fest, sondern sei als System in ständiger Entwicklung (vgl. ebd.: 11), dies 

gelte auch für die Soziale Sicherheit (vgl. Zöllner 1997: o.S.: im Vorwort). Eine trotz den 

Schwierigkeiten bei der Definition gelungene Begriffseinführung ist bei Gabriela Riemer-

Kafka zu finden (vgl. 2018: 7), sie ist im Kapitel 1.1.1 nachzulesen. Etwas Essentielles 

von Sozialer Sicherheit bring Robert Castel auf den Punkt: «There can be no social cohe-

sion without social protection» (Castel 2003: 457). Sozialer Zusammenhalt braucht also 

soziale Sicherheit. Soziale Sicherheit entlaste die Einzelnen von der steten Vorsorge für 

die Zukunft (vgl. Bundesrat 2000: 14, zit. nach Moeckli 2019: 43) und sei somit in ver-

schiedener Hinsicht ein Segen, nicht nur eine Last (vgl. Riemer-Kafka 2018: 3). Volkswirt-

schaftlich diene soziale Sicherheit der Sicherstellung der Kaufkraft und durch die ver-

schiedenen Wiedereingliederungsmassnahmen auch dem Erhalt der Arbeitskraft (vgl. 

ebd.). 

Soziale Sicherheit ist neben der Verringerung sozialer Ungleichheit die Zielsetzung vom 

Wohlfahrtsstaat, der sich als spezifischer politischer Bereich und ein institutionelles Set-

ting darstellt (vgl. Ullrich 2018: 221). Vom Individuum aus gesehen sei persönliche soziale 

Sicherheit das Ziel von Sozialpolitik (vgl. Moeckli 2019: 43). 

Soziale Sicherung habe auch eine integrative Funktion und sowohl sozialen Frieden, als 

auch ein solidarischer Zusammenhalt als Ziel (vgl. Kaiser 2018a: 2, Kaiser 2018c: 32). 

Zudem trage sie zum Wohlstand in unserem Land bei (vgl. Riemer-Kafka 2018: V). Sozia-

le Sicherung sei ein Konglomerat aus «Eigenverantwortung, Subsidiarität und Solidarität» 

(vgl. Kaiser 2018a: 2). 
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Das Ziel sei nicht allein der Ersatz des aus einem Risikofall resultierenden Schadens (vgl. 

Riemer-Kafka 2018: 7). «Vielmehr geht es auch um die Wiederherstellung der Gesund-

heit, um ihren Schutz bzw. ihre Erhaltung sowie um die Wiedereingliederung ins und die 

Partizipation am Alltags- und Erwerbsleben (Grundsatz Eingliederung vor resp. statt Ren-

te).» (ebd.) 

Die soziale Sicherheit ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO er-

wähnt (vgl. Moeckli 2019: 43). In Artikel 22 ist das Recht auf soziale Sicherheit verankert, 

zudem der Anspruch auf innerstaatliche Massnahmen, um in den Genuss der wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Ent-

wicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind (vgl. UN-Vollversammlung 1948: 5). 

Weiter wird in Artikel 24 Abs. 1. (Recht auf Wohlfahrt) das Recht auf notwendige soziale 

Leistungen und das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidi-

tät oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel 

durch unverschuldete Umstände erwähnt (vgl. ebd.: 17), zudem auch der Schutz von Müt-

tern und Kindern. 

Knöpfel spricht von Erwerbstätigkeit als Fundament der sozialen Sicherheit (vgl. Spie-

ler/Knöpfel 2005: 40). So dominiere in der Schweiz die Erwerbsarbeit als primäre Quelle 

sozialer Sicherheit, es sind jedoch noch zwei weitere Quellen zu nennen. Als sekundäre 

Quelle ist dies die Familie (vgl. Knöpfel 2015: 23), Moeckli bezeichnet sie als einzige 

frühere Quelle (vgl. Moeckli 2019: 43) und Knöpfel sieht sie zusammen mit der Erwerbs-

arbeit als wichtigste Quelle (vgl. 2020: 501). Die dritte der Quellen ist der Sozialstaat (vgl. 

Knöpfel 2015: 23, 31). Die historische Entwicklung von sozialer Sicherheit und Sozialver-

sicherungen (vgl. Meyer-Blaser 1998: 5) wird hier nicht weiter thematisiert, sie könnte 

aber bei Bonvin et.al nachgeschlagen werden (vgl. Tabin 2020: 443ff.). 

Soziale Sicherung werde durch Recht vermittelt (vgl. Zöllner 1997: 2). Sozialversiche-

rungsrecht, Recht der sozialen Sicherheit und Sozialrecht seien dabei Begriffe zur Um-

schreibung von Rechtsbereichen, die sich teils überschneiden, teils voneinander unter-

scheiden (vgl. Meyer-Blaser 1998: 1f.). Das Bundessozialversicherungsgesetz diene 

dabei als Kernstück des schweizerischen Sozialrechts oder des schweizerischen Rechts 

der sozialen Sicherheit. Es sei dabei nicht kodiert entstanden, nicht gleichmässig nach 

Plan, sondern eher bruchstückhaft (vgl. ebd.: 2). Als Sozialrecht gelte «die Gesamtheit 

der Rechtsnormen, welche den Menschen in seiner körperlichen, beruflichen und wirt-

schaftlichen Existenz schützen.» (Riemer-Kafka 2018: 6). 

Es gibt Mindestnormen der sozialen Sicherheit gemäss IAO (Internationale Arbeitsorgani-

sation, auch ILO, Internationale Labor Organisation). Da werden neun grundlegende Leis-

tungen der sozialen Sicherheit als Minimum genannt: «(…) ärztliche Betreuung, Kranken-

geld, Leistungen bei der Arbeitslosigkeit, bei Alter, bei Arbeitsunfällen und 
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Berufskrankheiten, Familienleistungen, Leistungen bei Mutterschaft, Invalidität und Leis-

tungen an Hinterbliebene»(vgl. Tabin 2020: 444). Diese neun klassischen sozialen Risi-

ken sollen durch die staatliche soziale Sicherheit abgedeckt werden (vgl. Meyer-Blaser 

1998: 8). 

Das Bundesamt für Statistik fasst die Definition der sozialen Sicherheit enger, als oben 

beschrieben (vgl. Bundesamt für Statistik 2019: 64). So umfasse die Soziale Sicherheit 

gemäss der Definition in der GRSS «alle Eingriffe öffentlicher und privater Stellen, mit 

denen die privaten Haushalte vor sozialen Risiken geschützt und bei sozialen Bedürfnis-

sen unterstützt werden sollen. Die Sozialleistungen werden nach ihrem Zweck eingeteilt 

(abgedeckte Risiken und Bedürfnisse), beispielsweise Invalidität, Alter oder Arbeitslosig-

keit (...). Diese Eingriffe müssen den Kriterien der sozialen Solidarität genügen (Umvertei-

lungseffekt) oder sind aufgrund eines Gesetzes oder einer kollektiven Vereinbarung obli-

gatorisch. Konkret umfasst die soziale Sicherheit in der Schweiz die Sozialversicherungen 

und die bedarfsabhängigen Sozialleistungen, aber auch die öffentliche Spitalfinanzierung 

und andere Subventionen im Sozialbereich sowie die Leistungen der nicht gewinnorien-

tierten Organisationen.» Hier wird also, im Gegensatz zu Knöpfel, wie oben erwähnt, die 

Familie nicht als Quelle sozialer Sicherheit aufgeführt. Für die Betrachtung von Plattform-

arbeit in der vorliegenden Arbeit ist es sinnvoll, die Familie als Quelle nicht zu betrachten. 

Soziale Sicherheit ist auch in der Bundesverfassung Art. 41 (BV)  erwähnt und lege das 

Bekenntnis zur Sozialstaatsidee ab (vgl. Riemer-Kafka 2018: 5). Es sind dort Sozialziele 

formuliert. Soziale Sicherheit ist dabei ein Ziel neben anderen (vgl. Murer 2010: 5). In der 

Bundesverfassung werde «soziale Sicherheit» in der Titelüberschrift des 8. Abschnitts, zu 

Art. 108 ff. BV in sehr engem Sinn verwendet (vgl. ebd.: 4). Sie erfasse nur die Bundes-

zuständigkeiten für die Sozialversicherung, die Förderung der Eingliederung Invalider, die 

Betagten- und Behindertenhilfe sowie die Unterstützung Bedürftiger (vgl. ebd.)6. Die Be-

reiche «Wohnen», «Arbeiten» und «Gesundheit» würden dabei nicht darunterfallen (vgl. 

ebd.). Mit den erwähnten Gesetzlichen Grundlagen gilt die Schweiz als sozialer Bundes-

staat (vgl. Riemer-Kafka 2018: 5). 

Soziale Sicherheit werde bewirkt durch Umverteilung von Geld (vgl. Zöllner 1997: 2), sei 

also eine ökonomische Angelegenheit. 

Soziale Sicherheit liege in der Schweiz in der Zuständigkeit des Bundes (vgl. Widmer 

2020: 389), ist gemäss Riemer-Kafka aber nicht der Bundeskompetenz vorbehalten (vgl. 

Riemer-Kafka 2018: 6). Doch auch die Kantone müssen sich, ergänzend zur persönlichen 

Verantwortung und Initiative, beteiligen (vgl. Murer 2010: 5). Für die Sozialziele bestehe 

kein Rechtsanspruch auf die Verwirklichung (vgl. ebd.), sie sind nicht unmittelbar durch-

 

6 In der Quelle sind die jeweilig zugehörigen Artikel der Bundesverfassung zu finden, z.B. Art. 112c 
BV für die Betagten- und Behindertenhilfe. 
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setzbare individuelle Ansprüche auf staatliche Leistungen (vgl. Riemer-Kafka 2018: 5). 

Dies gilt folglich auch für soziale Sicherheit als Teil der Sozialziele. 

Mittel zur Erreichung sozialer Sicherheit sind neben der Familie und der Erwerbsarbeit  

unter anderem die Sozialversicherungen, die Sozialhilfe und, in Ergänzung dazu, auch die 

Privatversicherungen (vgl. ebd.: 7).  

2.4 Schweizer Plattformarbeitende und ihre Risiken 

bezüglich sozialer Sicherheit 

Besser und kürzer hätte der Inhalt dieses Kapitels wohl nicht auf den Punkt gebracht wer-

den können: «Die zunehmende Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die «Zukunft 

der Arbeit» stellt eine der zentralen Herausforderungen für die Soziale Sicherheit weltweit 

dar» (Freudenberg et al. 2019: 365). «In der öffentlichen Diskussion wird Plattformarbeit 

vorwiegend thematisiert, weil es sich dabei häufig um Formen prekärer Beschäftigung 

handelt. Die Arbeit auf Plattformen ist in der Regel formal selbstständige Arbeit, bei der 

die Risiken auf die Arbeitenden verlagert werden und die zudem oft noch schlecht bezahlt 

ist. Es handelt sich um eine Art »digitales Tagelöhnertum«.» (Lücking 2019: 6) Prekäre 

Selbstständigkeit sei jedoch ein Phänomen, über das schon seit langem und unabhängig 

von der Entstehung der Plattformökonomie diskutiert werde (vgl. ebd.). Neu sei aber der 

Aspekt Crowdsourcing, der sich eben von Outsourcing unterscheide (vgl. Howe 2006: 

o.S., zit. nach der Übersetzung von Lücking in ebd.: 6–7). Bei Crowdsourcing werde von 

einem wachsenden Arbeitsreservoir profitiert und es sei geprägt von der Konkurrenz zwi-

schen auf ein Erwerbseinkommen angewiesenen Professionals und Amateuren, die eher 

aus anderer Motivation handeln (vgl. ebd.). Reduktion von bestimmten Kosten im Unter-

nehmen (vgl. ebd.: 7), Akkumulation von grossen Datenmengen (vgl. ebd.: 8f.), Entwick-

lung und Verwendung von z.T. selbstlernenden Algorithmen (vgl. ebd.) und Kontrolle 

durch Algorithmen (vgl. ebd.: 10f.) machen Plattformarbeit zu etwas, das über Outsour-

cing hinausgeht. 

Die Digitalisierung führe zu einschneidenden Veränderungen in der Arbeitswelt, die auch 

die Systeme der sozialen Sicherheit vor neue Herausforderungen stellen. Besonders 

deutlich zeige sich dies am Beispiel zunehmender Arbeit über digitale Plattformen wie 

Uber oder Upwork (vgl. Freudenberg et al. 2019: 365). In der Tat: «Das Geschäftsmodell 

der Vermittlung bzw. die Dreiseitigkeit der Software ermöglicht es den Plattformbetrei-

ber_innen, das unternehmerische, rechtliche und soziale Risiko der vermittelten Dienst-

leistungserbringung ebenso wie die Kosten für Arbeitskraft und Produktionsmittel nicht 

selbst zu übernehmen, sondern weitgehend den anderen beiden Parteien zuzuweisen.» 
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(Schmidt 2016: 5) So seien Plattformarbeitende auch oft schlechten Arbeitsbedingungen 

ausgesetzt (vgl. Ellmer et al. 2019: 7), kommen Ellmer et al. in Anlehnung an verschiede-

ne Quellen zum Schluss. Wie auch für Solo-Selbstständige würden sich für Plattformar-

beitende, als Menschen in atypisch-prekären Arbeitsverhältnissen, Herausforderungen 

wie die ungenügende sozialstaatliche Absicherung stellen (vgl. Ecoplan 2017: 5). 

Dies ist ein Teil der «aktuellen sozialen Herausforderungen» unserer Zeit und betreffe 

unter anderem die Veränderungen in der Arbeitswelt (vgl. Kaiser 2018b: 3). Solche Um-

brüche in der sozialen Sicherung aufgrund sozialer Herausforderungen habe es historisch 

gesehen schon immer gegeben (vgl. ebd.: 1). 

«Die atypisch-prekären Arbeitsverhältnisse weisen mit ungefähr gleicher Häufigkeit zeitli-

che wie ökonomische Unsicherheiten auf. Unter die atypisch-prekären Arbeitsverhältnisse 

mit zeitlichen Unsicherheiten fallen vorwiegend befristete Tätigkeiten, während bei den 

ökonomischen Unsicherheiten vor allem die Arbeit auf Abruf weit verbreitet ist. Eine Zu-

nahme lässt sich seit dem Jahr 2010 insbesondere bei den befristeten Arbeitsverhältnis-

sen beobachten.» (Ecoplan 2017: 3)  

Mehrere Experten vermuteten 2017, dass zumindest ein Teil des Erfolges einiger neuer 

Arbeitsformen darauf zurückzuführen ist, dass sie in einer noch nicht regulierten rechtli-

chen Grauzone operieren und dadurch Kosten zum Beispiel für Sozialabgaben oder die 

Gewährleistung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsbedingungen sparen würden (vgl. 

ebd.: 94). Es komme zu einer «Risikoverlagerung hin zu den Arbeitnehmenden» bezüg-

lich sozialer Sicherheit (vgl. ebd.: 106). «Die Plattformökonomie bewegt sich in einem 

internationalen Umfeld. Dennoch sind nationale Rahmenbedingungen (z.B. Arbeitsrecht, 

Datenschutzbestimmungen) entscheidend für den Aufbau und die Wettbewerbsfähigkeit 

von Plattformen wie auch für die Arbeitsverhältnisse innerhalb der Plattformen.» (vgl. 

ebd.: 94) In der Schweiz würden sich im Moment verschiedene rechtliche Fragen im Be-

reich der Plattformökonomie stellen. Dabei gehe es vor allem um die Einstufung als selb-

ständiger oder unselbständiger Erwerb, was entsprechende Konsequenzen im arbeits- 

und sozialversicherungsrechtlichen Bereich habe (vgl. ebd.: 95). «Insbesondere dem Fall 

Uber kommt eine gewisse Signalwirkung zu, zeichnet sich doch nach dem Entscheid der 

SUVA ab, dass zu dieser Frage in der mittleren Frist erstmals ein letztinstanzliches Urteil 

gefällt wird.» (ebd.) Uber zahle keine Sozialversicherungsabgaben und mache keine Vor-

gaben zu Arbeitszeit und Pensum, jedoch zum Preis schon (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch 

Payot 2020: 57). Es gäbe aber Fortschritte, so versichere Uber Schweiz seit 2019 die 

Fahrer und Fahrerinnen unter anderem gegen Unfall, Dauerinvalidität und bei Tod durch 

Unfall, wenn das Ereignis während einer Fahrt auftritt. Zudem seien bei regelmässigen 

Einsätzen schwere Krankheit beschränkt versichert und es gebe ein einmaliges Elterngeld 

(vgl. ebd.: 58). Uber biete aber keine Weiterbildungen an, weil die Firma sonst als Arbeit-
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geberin klassifiziert würde (vgl. ebd.: 59). In anderen Ländern jedoch würde Uber Sozial-

versicherungsbeiträge bezahlen und so das Risiko der schlechten sozialen Absicherung 

verkleinern (vgl. ebd.). 

Die Einteilung in selbstständige und unselbstständige Beschäftigung ist also von grosser 

Relevanz (vgl. auch ebd.: 29ff.). «Die Einstufung der Leistungserbringung als selbständig 

oder unselbständig hat weitreichende sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen sowohl 

für die Auftraggeberin / Arbeitgeberin als auch für die selbständig / unselbständig tätigen 

Personen. Bei Angestellten müssen die Arbeitgebenden ihre Angestellten bei den Sozial-

versicherungen melden und für sie Beiträge entrichten. Für selbständige Tätigkeiten sind 

im Prinzip die Leistungserbringenden meldepflichtig und entrichten alle Sozialbeiträge 

selbst.» (ebd.: 33) Die Rechtsfolgen der Einteilung der Tätigkeit sei bedeutsam für die 

Unterstellung unter die Versicherung, die Adressierten der Beitragspflicht, die Betragsbe-

messung und die Abrechnungspflicht (vgl. ebd.: 31). Eine Tendenz hin zu Erwerbstätigkei-

ten, die vermehrt als selbstständig statt als unselbstständig eingestuft werden, erhöht das 

Risiko für eine geringere soziale Absicherung (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversi-

cherungen 2021: 38). 

Ein Bericht für die Schweiz nimmt im Zusammenhang mit Plattformarbeit auch allfällige 

Prekarisierungsrisiken und Risiken der Lastenverschiebung auf die Sozialhilfe und das 

Regime der Ergänzungsleistungen (EL) in den Blick (vgl. ebd.: o.S. in Zusammenfas-

sung), untersucht also Gegebenheiten der sozialen Sicherheit. Was sind denn dies nun 

eigentlich für Risiken? Es gäbe zwei Arten von Risiken im Zusammenhang mit einer 

selbstständigen Erwerbstätigkeit, die mit Plattformarbeit in Zusammenhang steht und sol-

che im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit für mehrere Arbeitgebende (hier vor allem die 

berufliche Vorsorge) (vgl. ebd.: 78). Bei Selbstständigkeit ist vor allem bei geringem Ent-

gelt das Risiko höher, es sollte durch konsequente Anwendung der Kriterien über das 

Vorliegen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit minimiert werden (vgl. ebd.). Es können 

verschiedene Unsicherheiten bezüglich einem Arbeitsverhältnis betrachtet werden, Eco-

plan definiert dazu zwei Hauptunsicherheiten: Zeitliche Unsicherheit und ökonomische 

Unsicherheit (vgl. Ecoplan 2017: 3). 

Selbstständige seien für ihre soziale Sicherheit selber verantwortlich und müssten sie 

vollständig selbst finanzieren (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 

39). «Wegen der dadurch entstehenden Kosten nutzen Selbstständige nur selten die 

Möglichkeiten einer freiwilligen Versicherung für die 2. Säule und einer freiwilligen Unfall-

versicherung. Mehr Selbstständigerwerbende mit relativ geringen oder mittelmässigen 

Mittel (sic!) bedeuten Deckungslücken bei der Altersvorsorge, bei Invalidität und Tod so-

wie bei der Unfall- und Krankentaggeldversicherung.» (ebd.)  
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Als vermutlich mehrfachbeschäftigte Arbeitnehmende seien Plattformarbeitende in der 

obligatorischen beruflichen Vorsorge schlechter gestellt als Arbeitnehmende, die das glei-

che Einkommen bei einem einzigen Arbeitgebenden verdienen (vgl. ebd.: o.S.: in Zu-

sammenfassung). «Sogar für die Plattformbeschäftigten mit Angestelltenstatus könnten 

die Risiken einer mangelnden sozialen Absicherung zunehmen, wenn sie eine Mehrfach-

tätigkeit ausüben und keine Tätigkeit die Eintrittsschwelle für die 2. Säule überschreitet 

oder bei keinem Arbeitgeber die Schwelle der acht Arbeitsstunden pro Woche erreicht 

wird, aber der Anspruch auf die Nichtberufsunfallversicherung besteht.» (ebd.: 39) Feh-

lende obligatorische Krankentaggeldversicherung sei allgemein ein Problem (vgl. Stutz et 

al. 2010: 16–17). 

Prekaritätsrisiken bei Plattformarbeitenden unterscheiden sich v.a. je nachdem ob die 

Arbeit ortsgebunden ist oder nicht und ob hohe oder tiefe Qualifikationsanforderungen 

bestehen (vgl. Ecoplan 2017: 84). Doch aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausprägun-

gen atypischer Arbeitsformen und grosser Unterschiede zwischen den Plattformen sei das 

Prekaritätsrisiko sehr stark vom Einzelfall abhängig (vgl. ebd.). Das höchste Prekaritätsri-

siko würden aber, insbesondere in der Schweiz mit ihrem hohen Lohnniveau, ortsunab-

hängige Plattformen mit tiefen Qualitätsanforderungen aufweisen (vgl. ebd.). 

Wichtig ist zu sagen, dass sich eine Person in einem prekären Arbeitsverhältnis nicht un-

bedingt in einer prekären Lebenslage befindet (vgl. ebd.: 86), obwohl das Risiko da ist.  

Bei einigen Sozialversicherungszweigen – der ALV7, der UV8 und der BV9 - hänge die 

obligatorische Versicherungsunterstellung davon ab, ob unselbstständige Erwerbstätigkeit 

vorliege (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 29). Zum Teil bestehe aber die Möglich-

keit der freiwilligen Versicherung für Selbstständigerwerbende (vgl. ebd.). Dies erfordert 

aber einen Verdienst über einer Eintrittsschwelle (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozial-

versicherungen 2021: 25). Bei anderen als den oben genannten Sozialversicherungen 

werde zwar nicht die Versicherungsunterstellung, «aber immerhin der Adressat und die 

Art der Bemessung der Beitragspflicht danach bestimmt, ob selbstständiges oder un-

selbstständiges Einkommen vorliegt» (vgl. ebd.). Die Einstufung als Arbeitsvertrag oder 

die Eigenschaft als arbeitnehmende Person gemäss ArG haben in der Praxis eine grosse 

Bedeutung, da es viele Schutzregeln gibt (Ferien, Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, 

Kündigungsschutz, Arbeits- und Ruhezeiten, Überstunden und Überzeitarbeit, Gesamtar-

beitsverträge usw.), die nur für die unselbstständige Tätigkeit gelten. «Diese Frage wirkt 

sich auch auf die Praxis aus, wenn die Plattform als Vermittlerin tätig ist. Denn die Ver-

mittlung von Arbeitnehmenden an mögliche Arbeitgeber ist eine regulierte, bewilligungs-

 

7 Arbeitslosenversicherung 
8 Unfallversicherung 
9 Beruflichen Vorsorge 



 31 

pflichtige Tätigkeit. Wenn Selbstständigerwerbende an potenzielle Kunden vermittelt wer-

den, ist dies nicht der Fall.» (ebd.: 32) 

Die AHV ist obligatorisch für Alle, somit auch für alle Erwerbseinkommen. Selbstständige 

müssen sich aber selbst darum kümmern. Sie zahlen einen tieferen Beitragssatz als Un-

selbstständige (vgl. ebd.: 20f.). Bei der Unfallversicherung sei punkto Deckung die Un-

selbstständigkeit besser (vgl. ebd.: 25), also die selbstständige Erwerbstätigkeit schlech-

ter gestellt. Dies gilt auch für die Arbeitslosenversicherung: Atypische Erwerbsformen 

können zwar versichert sein, aber sie bieten in der Regel einen geringeren Schutz in der 

Arbeitslosenversicherung als klassische Arbeitsverhältnisse (vgl. ebd.: 26f.). Bezüglich 

Krankentaggeldversicherung gilt folgendes: «Gilt die mitarbeitende Person als angestellt 

im Sinne des Gesetzes und der Rechtsprechung, profitiert sie von einer besseren De-

ckung als Selbstständigerwerbende, die selbst eine freiwillige Versicherung abschliessen 

müssten. Diese Logik gilt für alle Tätigkeitsbereiche, auch für die Plattformarbeit.». In der 

Sozialhilfe ist bei Selbstständigen, die Unterstützung an zusätzliche Voraussetzungen 

geknüpft (vgl. ebd.: 29f.). 

«Selbständigerwerbende bezahlen ihre Beiträge für die Versicherungen der ersten Säule 

selbst. Massgebend für die Bemessung dieser Beiträge ist das Einkommen aus selbstän-

diger Erwerbstätigkeit gemäss der rechtskräftigen Steuerveranlagung. Der Beitragssatz ist 

tiefer als bei unselbständiger Tätigkeit, ebenso besteht eine degressive Abstufung (Art. 

8ff. AHVG).» (Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 32) 

Es kann aus obigen Risiken gefolgert werden, dass Plattformarbeit attraktiver wäre, wenn 

finanzielle und soziale Risiken reduziert würden (vgl. Straub 2022: 19). Aber für Uber wä-

re das ein grosser finanzieller Verlust. Bezüglich Attraktivität kann noch folgendes gesagt 

werden: Gemäss einer Deutschen Umfrage würden ungefähr die Hälfte der befragten 

Crowdworker in eine Festanstellung wechseln, wenn diese die gleiche Arbeit und den 

gleichen Lohn beinhalten würde (vgl. Leimeister et al. 2016: o.S., zit. nach Ecoplan 2017: 

86). 

Wie wird eigentlich die Einteilung in selbstständige bzw. unselbstständige Erwerbstätigkeit 

in der Schweiz vorgenommen? Ist dies eine reine Vereinbarung zischen Plattform und 

plattformarbeitenden Person? Dies kann verneint werden, denn in der Schweiz werden 

durch die Vollzugsorgane der sozialen Sicherheit Einzelfallprüfungen vorgenommen.  

In der Schweiz müsse die Frage nach der Selbstständigkeit oder Unselbständigkeit bei 

Plattformarbeitender für jede Plattform im Einzelfall geprüft werden. Das habe zum Nach-

teil, dass je nach Dauer bis zum Vorliegen eines letztinstanzlichen Urteils, über eine län-

gere Zeit Rechtsunsicherheit herrscht. Gleichzeitig sei es aufgrund der Heterogenität in 

der Ausgestaltung der verschiedenen Plattformen schwierig, diese Fragen über neue Re-

gulierungen zu lösen (vgl. ebd.: 80). Die Klassifizierung erfolgt also nach einer Gesamt-
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beurteilung des Einzelfalls (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 20, 

32, Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 32). Die Einzelfallprüfung beugt schlechten Ent-

scheidungen vor, denn «Wahlfreiheit des Erwerbsstatus ist mit dem Wesen einer öffent-

lich-rechtlichen Sozialversicherung nicht vereinbar» (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozi-

alversicherungen 2021: 76). 

Kriterien für Unselbstständigkeit und Selbstständigkeit sind einer Auflistung der SVA10 

Zürich zu entnehmen (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 32, 33). Die Übernahme der 

Haftpflichtversicherung sei z.B. Indiz für Unselbstständigkeit (vgl. ebd.). 

In der Studie von Ecoplan 2020 zeigte sich ein deutlicher Unterschied der Wahrnehmung 

bei befragten Plattformen und der Rückmeldung der SVA Zürich bezüglich der Einteilung 

(vgl. ebd.: 33). Diese Einteilung bei Plattformarbeit, vor allem bei Uber, sei noch nicht fer-

tig ausgehandelt in der Schweiz (vgl. ebd.: 31). Hier wurde erst kürzlich ein wichtiges 

höchstinstanzliches Urteil gefällt (vgl. Bundesgericht 2022: o.S.), das für den Kanton Genf 

nun bestätigt, dass Uber-Fahrende keine Selbstständigen sind (vgl. auch Renfer/Brouzos 

2022: o.S.). Das Gerichtsurteil werde für die ganze Schweiz präjudizierend sein (vgl. 

ebd.). Ob Uber nun einlenkt, oder ob es weitere Gerichtsverfahren in andern Kantonen 

braucht, die auf das Urteil des Bundesgerichts abstützen können, wird sich zeigen. Uber 

drohte jedenfalls erneut mit dem Rückzug aus der Schweiz (vgl. ebd.). Weiteres dazu ist 

im nächsten Kapitel zu finden. 

Aber auch wenn unselbstständige Beschäftigung festgestellt wird, seien die Probleme der 

sozialen Absicherung noch nicht ganz aus der Welt geschafft: Werde bei einigen Platt-

formbeschäftigungen von unselbständiger Tätigkeit ausgegangen, stosse der Vollzug auf 

Probleme, wenn die Plattformbetreiber keinen Sitz in der Schweiz ausweisen (vgl. Eco-

plan/Prof. Mösch Payot 2020: 45). Auf der Website von Uber wird zwar ein Schweizer Sitz 

der «Uber Switzerland GmbH» genannt, aber das Vertragsverhältnis laufe mit «Uber 

B.V.» in Amsterdam, der Gerichtsstand sei denn auch in den Niederlanden (vgl. Uber B.V. 

2020: o.S.). 

Aber zurück zu den weiteren Risiken. Diese haben sich zum Teil vermehrt während der 

Corona-Pandemie gezeigt. Als Folge der Corona-Pandemie hätten Sozialdienste eine 

wachsende Zahl an Anfragen von Selbstständigerwerbenden verzeichnet (vgl. Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 30). Es lässt sich nur mutmassen, dass 

dabei einige Plattformarbeitende betroffen waren, auch wenn dies nur für den Einzelfall 

belegt ist (vgl. Schlitter 2020: o.S.). 

Während der Pandemie sei die öffentliche Meinung vermehrt sensibilisiert gewesen hin-

sichtlich der schwierigen Arbeitsbedingungen der Angestellten gewisser Plattformen (Ar-

 

10 Sozialverischerungsanstalt 
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beitszeiten, höheres Gesundheitsrisiko, z. B. für Lieferpersonal), sowie betreffend die Lü-

cken ihrer sozialen Absicherung (Arbeitslosenversicherung, Krankentaggeldversicherung) 

und ihres geringen Verdienstes (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 

2021: 87). 

Bereits früh haben auch die Gewerkschaften Plattformarbeit kritisiert. Ein Hauptkritikpunkt 

von Gewerkschaften an Plattformarbeit sei, dass ihres Erachtens mit Tätigkeiten auf der 

Plattformökonomie kein ausreichendes Einkommen zu generieren sei und von Plattform-

betreibenden keine «soziale Verantwortung» für die Leistungserbringenden übernommen 

würde (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 19) und so die soziale Absicherung gefähr-

de. 

Im Bericht des Bundesrates (vgl. 2021) sind viele mögliche Verbesserungsoptionen auf-

geführt, so könnte, wie in Frankreich, der Sozialversicherungsschutz von Selbstständigen 

verbessert werden (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 45f.). Auch Gesamtarbeitsver-

träge könnten zudem zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen (vgl. Straub 

2022: 19). Wegen mangelhafter Rechtsklarheit, Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit für 

den Wirtschafssektor der Plattformökonomie fordert die Autorenschaft vor allem Vereinfa-

chungen in der Einordnung zum Status, dies würden Plattformbetreibende fordern (vgl. 

Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: 45, 48). 

Der Bundesrat kommt aber zum Schluss, dass das schweizerische Sozialversicherungs-

system genügend flexibel und ein gutes Anpassungspotential für neue Arbeitsformen 

aufweise, so sei momentan kein Handlungsbedarf vorhanden (vgl. Bundesrat/Bundesamt 

für Sozialversicherungen 2021: o.S. in Zusammenfassung). Wenn sich also in der 

Schweiz für Plattformarbeitende in nächster Zeit etwas ändert, so ist das eher der Wir-

kung des Urteils vom Bundesgericht als der Politik geschuldet. 

Als Fazit lasse sich gemäss Lücking festhalten (vgl. 2019: 14), dass zwar einiges dafür 

spreche, dass «ein nicht zu vernachlässigender Teil von Plattformarbeit als abhängige 

Beschäftigung zu klassifizieren ist.» (Weber 2019: 18) Dennoch erscheine es unwahr-

scheinlich, dass allen, die über Plattformen arbeiten, der Arbeitnehmerstatus zugerechnet 

werden kann. Viele würden formal selbstständig bleiben und wollten das zu einem gros-

sen Teil auch. Als Selbstständige seien sie jedoch selbst für ihre soziale Absicherung ver-

antwortlich – nur bietet Plattformarbeit häufig kein Einkommen, das die Möglichkeit dieser 

Absicherung gewährleiste. Entscheidend seien deshalb Lösungen, die die soziale Absi-

cherung von Selbstständigen verbessern (vgl. Lücking 2019: 14). 

Es ist also nicht so, dass jede Person, die Plattformarbeit verrichtet, zwingend schlecht 

sozial abgesichert ist, aber wie oben dargestellt ist, sind insbesondere bei denjenigen mit 

dem Status selbstständig durchaus Risiken vorhanden, die minimiert werden könnten. 
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2.5 Reaktionen von Politik und Zivilgesellschaften, 

Gerichtsurteile 

Die Schweiz setzt sich schon länger mit dem «Digitalen Wandel» auseinander. Im April 

2016 wurde vom Bundesrat die Strategie «Digitale Schweiz» verabschiedet (vgl. Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 3). Er gebe dem staatlichen Handeln in 

diesem Bereich die Leitlinien vor (vgl. Bundesrat 2017b: 12). Im Januar 2017 verfasste 

der Bundesrat den «Bericht über die zentralen Rahmenbedingungen für die digitale Wirt-

schaft» (vgl. ebd.: 1). Bereits in diesem Bericht wurde Plattformarbeit genannt, ohne aber 

Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. ebd.: 6f.). Dabei wurde auch der Begriff Sharing-

Economy verwendet (vgl. ebd.: 7f.), der Bereiche miteinschliesst, die hier nicht betrachtet 

werden. Aus diesem Grund wird der Begriff hier auch nicht definiert. Der besagte Bericht 

vom Bundesrat erfüllte mehrere Postulate und Motionen (vgl. ebd.: 7f., 12, 26). 

Am 8. November 2017 hat der Bundesrat dann noch den Bericht «Auswirkungen der Digi-

talisierung auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen – Chancen und Risiken» veröffent-

licht (vgl. Bundesrat 2017a: 1). Damit erfüllte er zwei Postulate aus den Jahren 2015 und 

2017 (vgl. ebd.), die die Plattformarbeit nicht explizit nennen (vgl. Das Schweizer Parla-

ment 2015: o.S., Das Schweizer Parlament 2017: o.S.). Im Zuge dieses Berichtes und der 

Erfüllung der Postulate wurde vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) auch der 

Auftrag zur genaueren Untersuchung von Plattformarbeit an Ecoplan vergeben (vgl. Eco-

plan/Prof. Mösch Payot 2020: o.S. im Vorwort des BSV). Diese Untersuchungen wurden 

also erst aufgrund politischer Vorstösse gemacht. Am 27. Oktober 2021 verabschiedete 

der Bundesrat den Bericht «Digitalisierung – Prüfung einer Flexibilisierung des Sozialver-

sicherungsrechts («Flexi-Test»), der sich stark auf die Plattformarbeit bezieht und wiede-

rum weitere parlamentarische Vorstösse beantwortet (vgl. Bundesrat/Bundesamt für So-

zialversicherungen 2021: 4). Hier wurde die Plattformarbeit in den Postulaten explizit 

erwähnt (vgl. ebd.). Es wurden im Zuge der Untersuchungen viele Optionen zur Verbes-

serung der Situation der Plattformarbeitenden betrachtet, aber der Bundesrat kam zum 

Schluss, dass momentan kein (weiterer) Handlungsbedarf besteht (vgl. Bundes-

rat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021). So seien zur Zeit keine weiteren Prüfun-

gen der Optionen nötig (vgl. ebd.: o.S.: in Zusammenfassung), wohl ein Optimierungsbe-

darf, aber kein grundlegender Reform- oder Anpassungsbedarf des 

Sozialversicherungsrechts (vgl. ebd.: 83). Im Bereich Sozialversicherungen sieht der 

Bundesrat also keinen Handlungsbedarf (vgl. ebd.: 51). «In Bezug auf die Rechtssicher-

heit hingegen zeigen die vorliegenden Ergebnisse, die aus Interviews mit den Plattform-

betreibern in der Schweiz oder aus der Fachliteratur stammen, ein gewisses Optimie-
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rungspotenzial.» (vgl. ebd.) Es sei angezeigt, die Entwicklungen weiterhin aufmerksam zu 

verfolgen (vgl. ebd.: o.S.: in Zusammenfassung). Auf der Grundlage des Berichts des 

Bundesrates (Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021) wurde vom Stände-

rat eine Motion abgelehnt, «die verlangte, dass der Wille der [Vertrags-; Anmerkung durch 

den Verf.] Parteien bei der Einordnung als selbstständig- oder unselbstständigerwerbend 

stärker berücksichtigt werden soll» (vgl. Pärli 2022a: o.S.). Es sei also Aufgabe des Bun-

desgerichts, die Causa Uber auch in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht zu klären 

(vgl. ebd.). Bereits vor diesem Kapitel wurde erwähnt, dass das Phänomen Plattformarbeit 

auch die Justiz beschäftigt. Der von den Medien (vgl. z.B. Fumagalli 2022: o.S., Lehmann 

2022: o.S., Renfer/Brouzos 2022: o.S.) und auch juristischen Fachzeitschriften (vgl. Gäch-

ter/Meier 2018: 2–33, Pärli 2008: 2–8, Pärli 2022a: o.S., Pärli 2022b: 59–68) oft aufgegrif-

fene Fall Uber sei der momentan einzige rechtlich umstrittene und vor Gericht hängige 

Fall (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 2021: 77). Vorher waren aber 

auch juristische Anfragen ans Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Plattform bat-

maid gelangt (vgl. Ecoplan/Prof. Mösch Payot 2020: VII f.), gemäss eigener Recherche 

wurde aber hier nie ein Fall vor Gericht verhandelt. Es ging damals nicht um den Er-

werbsstatus (selbstständig/ unselbstständig), sondern um Personalverleih (vgl. ebd.). «So 

sind beim SECO mehrere Anfragen von Kantonen und Verbänden eingegangen, ob das 

Modell nicht als Personalverleih zu qualifizieren sei, insbesondere wegen des am 2. No-

vember 2018 ergangenen Urteils des Bundesgerichts (2C_132/2018) bezüglich eines 

Vermittlers, der für den Arbeitgeber viele Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt (Abfassung 

Arbeitsvertrag, Abrechnung Sozialversicherungen und Steuern, Anmeldung bei Auslän-

derbehörden, Betreuung während der Tätigkeit, Auswechslung der Arbeitskraft bei Prob-

lemen, etc.). Das Bundesgericht kam dabei zum Schluss, dass mit einem solchen Vorge-

hen die Verleihbewilligungspflicht und der damit bezweckte Schutz des Arbeitnehmers 

umgangen wird.» (ebd.: VII f.) 

 

Das neuste Urteil in Sachen Plattformarbeit zum Fall Uber vom Bundesgericht (vgl. Ren-

fer/Brouzos 2022) habe Signalwirkung für die ganze Schweiz, titelte «Der Bund». Es wur-

de für den Kanton Genf entschieden, dass Personen, die für Uber fahren, als Angestellte 

und nicht als Selbstständige gelten. Uber sei als Transportunternehmen zu verstehen, das 

sich an das Genfer Taxi-Gesetz zu halten habe. Somit seien die Bestimmung über den 

sozialen Schutz der Arbeitnehmenden und die Einhaltung der Tarifverträge bindend, auch 

müsse der Arbeitgeber für die Einhaltung des Arbeitsrechts sorgen (vgl. Lehmann 2022). 

Das Urteil bestätigt einen Entscheid, den der Kanton Genf 2019 getroffen hatte. Dies sei 

ein grosser Fortschritt im Hinblick auf den Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen und den Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb (vgl. Renfer/Brouzos 2022). Es sei 
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auch eine Warnung für Anbieter ähnlicher Vertragsbeziehungen. Uber muss nun zuerst 

die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen, bevor wieder «gefahren» werden könne. Es 

müssten rückwirkend Zahlungen der fälligen Löhne (Genfer Brutto-Mindestlohn (vgl. 

Fumagalli 2022)) und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden. Ob dies Uber auch tut, 

ist nicht ganz klar, denn Uber sieht das Urteil nur auf einen Einzelfall bezogen und nicht 

auf die Prüfung einzelner oder kollektiver Verhältnisse aller Fahrerinnen und Fahrer (vgl. 

Renfer/Brouzos 2022). Mit dem Urteil ist aber noch nicht alles geklärt, denn die «sozial-

versicherungsrechtlichen Fälle Suva gegen Uber und Ausgleichskasse Zürich gegen U-

ber» seien immer noch vor dem Bundesgericht hängig, und beim vorliegenden Urteil 

handle es sich weder um eine arbeitsrechtliche noch eine sozialversicherungsrechtliche 

Streitigkeit, sondern um einen verwaltungsrechtlichen Fall (vgl. Pärli 2022a: o.S.). Ob sich 

mit den kommenden Urteilen die Angelegenheit beruhigt, oder ob sich die «Behörden und 

Gerichte auch in Zukunft noch viele Male mit «Uber-Episoden» beschäftigen müssen», 

wie Pärli schreibt (vgl. ebd.), wird sich zeigen. 

Wie bereits erwähnt, haben Gewerkschaften wie die UNIA bereits früh Stellungnahmen zu 

Plattformarbeit veröffentlicht und sich für eine bessere soziale Absicherung ausgespro-

chen. 

Plattformarbeit ist ein Politikum, so lesen sich Stellungsnahmen von Gewerkschaften (vgl. 

UNIA 2022, UNIA 2020, Travail.Suisse 2021) gänzlich unterschiedlich als beispielsweise 

solche von avenir suisse, dem «think tank for economic and social issues» (vgl. Leisibach 

2022: o.S.) oder von Schweizerischen Arbeitgeberverband (vgl. Schweizerischer Arbeit-

geberverband (SAV) 2021: o.S.). Die Gewerkschaft Unia hat das oben erwähnte Bundes-

gerichtsurteil freudig zur Kenntnis genommen und appelliert nun an Bund und Kantone, 

dass die Verhältnisse in der ganzen Schweiz angegangen werden (vgl. UNIA 2022). 

Wahrscheinlich müssen aber zuerst weitere Bundesgerichtsurteile abgewartet werden. 

Derweil bleibt das Problem der langen Wartezeit und Rechtsunsicherheit, bis ein Ge-

richtsentscheid aus oberster Instanz da ist (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversiche-

rungen 2021: 51). 

2.6 Silvia Staub-Bernasconi und die 

Theorie der sozialen Probleme 

«Die Soziale Arbeit ist eine vollwertige Profession (…). Sie ist eine anerkannte Disziplin 
in der Human- und Sozialwissenschaft (…). Sie kann ihr Handeln wissenschaftlich be-
gründen und bringt ihr Wissen sowohl im Praxisalltag, also auch in unterschiedlichen 
transdisziplinären Diskursen (…) ein. Ihr gesellschaftliches Mandat als Beitrag zur Be-
arbeitung sozialer Probleme ist mehrheitlich unbestritten. Ihre Expertise ist im öffentli-
chen Diskurs und sozialpolitischen Gestaltungsprozess gefragt und hat Einfluss auf poli-
tische Entscheidungen.» (Staub-Bernasconi 2007: 10) 
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Silvia Staub-Bernasconi, geboren 1936 in Zürich, studierte Soziale Arbeit, Soziologie, 

Sozialethik und Pädagogik in Zürich und in den USA (vgl. Sagebiel 2006: 3). Sie lehrte an 

der Hochschule in Zürich Soziale Arbeit. 1996 erhielt sie eine Professur für Soziale Arbeit 

an der Technischen Universität in Berlin (vgl. ebd.). Ihre Träume und Utopien von einer 

gerechteren Welt habe sie niemals aufgegeben und kämpfe unermüdlich, beharrlich und 

kompromisslos auf nationaler und internationaler Ebene für die Einhaltung der Menschen-

rechte (vgl. ebd.). Sie sieht Soziale Arbeit als eine Menschenrechtsprofession, wie ihr 

Lehrengagement zeigt (vgl. Staub-Bernasconi 2018b: o.S. in der Titelei). Schwerpunkt 

dabei ist auch ein demokratisches Grundverständnis (vgl. ebd.: 12f., 196). Mit ihrer sys-

temtheoretisch begründeten Handlungswissenschaft der Sozialen Arbeit bringt sie etwas 

Licht in den Theoriedschungel der Sozialen Arbeit. Sie selbst spricht von einer der «ver-

mutlich unübersichtlichsten und widersprüchlichsten Theorielandschaften» (vgl. Staub-

Bernasconi 2018a: 369). Ihr Ansatz sei der Versuch, vor dem Hintergrund des «systemi-

schen Paradigmas», theoretische Linien zu verknüpfen (vgl. ebd.). Die allgemeinsten Ko-

ordinaten, die Staub-Bernasconis Theorie zugrunde liegen seien: 

«das Individuum mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und den Problemen, denen es bei 
deren Befriedigung begegnet; die Gesellschaft und deren sozialen Teilsysteme, dessen 
Mitglied es in vielerlei Hinsicht unentrinnbar ist; der komplexe, oft problematische aus-
tausch- und machttheoretische Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft 
und schließlich (sic!) ein über die institutionalisierte Politik hinaus erweitertes Demokra-
tie- und Gerechtigkeitsverständnis als zentrale Richtschnur des mitmenschlich organi-
sierten Zusammenlebens» (vgl. Staub-Bernasconi 2018b: 12). 

Soziale Probleme seien Gegenstand einer Disziplin Sozialer Arbeit und Zuständigkeitsbe-

reich der Profession Sozialer Arbeit (vgl. Staub-Bernasconi 2018a: 269, Staub-Bernasconi 

2018b: 13). Im ersten Fall seien sie einzel- und transdisziplinär zu beschreiben und zu 

erklären und im zweiten Fall ethisch-normativ zu bewerten, um daran anschliessend zu 

wissenschafts- und ethisch begründeten Arbeitshypothesen im Hinblick auf Handlungsleit-

linien zu gelangen und Methoden zu wählen, die diese praktisch umzusetzen vermögen. 

Auf diese Weise würden «Soziale Probleme» zum «Scharnier» zwischen Klientel und 

Professionellen, Theorie und Praxis, disziplinärem und professionellem Wissen werden 

(vgl. ebd.: 13). Trotz aller Vielfalt könne man zwischen drei zentralen theoretischen Zu-

gängen unterscheiden. Der Erste gehe von menschlichen Bedürfnissen und den damit 

zusammenhängenden physischen, psychischen und sozialen Notlagen aus, die sich auf-

grund ihrer Nichtbefriedigung ergeben würden (vgl. Staub-Bernasconi 2018a: 370). Ein 

zweiter Zugang gehe vom Alltag und von den Problemen der Lebensbewältigung oder 

Lebensführung von Individuen aus. Ein dritter Zugang schliesslich beginne mit der Funkti-

onsbestimmung Sozialer Arbeit. Also mit der Frage nach dem gesellschaftlichen, staatli-

chen, oder allenfalls auch privatrechtlichen Auftrag von Sozialer Arbeit (vgl. ebd.). Zur 
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Gegenstandsbestimmung Sozialer Arbeit brauche es aufgrund der theoretischen Grund-

annahmen des systemischen Paradigmas alle drei Zugänge (vgl. ebd.). 

«Die verbindende Klammer sind „soziale Probleme“ als Probleme von Individuen und 
die Formen gelingender wie misslingender Bedürfnisbefriedigung, individueller Entwick-
lung und Lebensführung sowie als Probleme von Gesellschaftsstrukturen, deren Macht-
verteilung als Unrechtsordnungen bezeichnet werden. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass Menschen für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse sowie ihrer darüber hinausge-
henden Wünsche existenziell auf Mitgliedschaften in kleinen (Paare, Familie) bis welt-
umspannenden (Weltgesellschaft) sozialen Systemen mit ihren sozialen Regeln ange-
wiesen sind. Diese können menschengerecht oder menschenverachtend sein.» (ebd.). 

Der systemischen Theorie von Staub-Bernasconi liege der emergentische Systemismus 

nach Mario Bunge zugrunde, neben Niklas Luhmanns soziologischer Systemtheorie die 

zweite grosse Systemtheorie (vgl. Krebs/Obrecht 2005: 1). «Demgegenüber [Gegenüber 

Betrachtungen nach Luhmann; Anmerkung des Verf.] ermöglicht eine systemistische Auf-

fassung sozialer Systeme einen auch handlungstheoretisch gehaltvollen und interessan-

ten Begriff sozialer Probleme, der (…) einen faktischen Zustand in Akteuren bezeichnet, 

unabhängig davon, ob ihn jemand wahrnimmt (konstruiert) oder nicht …» (ebd.: 14) 

Die Welt bestehe mehrheitlich aus Systemen bzw. aus Elementen von Systemen. Alle 

Systeme würden Umwelteinflüssen unterliegen, die Systeme aber auch die Umwelt beein-

flussen. Soziale Systeme würden aus menschlichen Individuen bestehen (vgl. Bunge 

1989, 1999, 2017, zit. nach Staub-Bernasconi 2018a: 370, Krebs/Obrecht 2005: 4f.). 

Der Mensch sei ein bio-psycho-sozial-kulturelles Wesen mit Bedürfnissen (vgl. Staub-

Bernasconi 2018a: 371) und der Rekurs auf menschliche Bedürfnisse im weltweiten The-

oriediskurs als zentrales Konzept eine Selbstverständlichkeit (vgl. Staub-Bernasconi 

2018b: 12). 

Zum Systemischen Paradigma als Begriff ist folgendes zu sagen: «Als ‘Paradigma’ be-

zeichnen wir ein Set von Hintergrundannahmen, zusammen mit einem Set von Hypothe-

sen im Hinblick auf eine bestimmte Problematik und ein Erkenntnisziel, das mittels be-

stimmter (Forschungs-)Methoden erreicht werden soll (Bunge 1999a:205).» (ebd.: 155) 

Das Systemtheoretische Paradigma der Sozialen Arbeit (SPSA) sei ein «System von me-

tatheoretischen (d.h. philosophischen), objekt- bzw. basiswissenschaftlichen, sowie von 

allgemeinen handlungswissenschaftlichen und speziellen handlungswissenschaftlichen 

Theorien bzw. Methoden» (vgl. Krebs/Obrecht 2005: 2). 

Soziale Arbeit ziele auf die Veränderung von problematischen Wirklichkeiten, die Men-

schen als Mitglieder von sozialen Systemen hätten (vgl. Sagebiel 2006: 4). 

Gemäss Obrecht seien vier Arten von Theorien wichtig, um die komplexe Wirklichkeit in 

der Sozialen Arbeit angemessen erfassen zu können (vgl. ebd.). 
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«Die metatheoretische, ontologische Grundannahme des systemtheoretischen Para-
digmas bildet der wissenschaftliche Realismus. Die Welt ist real, sie besteht aus konkre-
ten Dingen und Systemen und jedes Ding ist entweder System oder Komponente eines 
Systems. All das existiert und entwickelt sich unabhängig davon, ob es in unserer Erfah-
rung existiert bzw. vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommen wird. Die Welt ist 
für uns nur in Teilen erkennbar. (…) Die menschliche Wahrnehmung der Realität ist un-
vollständig, abhängig von der komplexen Gehirnstruktur des Menschen. (…) Sie ist feh-
lerhaft, da sie – selektiv und interessengeleitet – gewisse Aspekte der Realität immer 
ausblendet oder verzerrt. Modelle, Theorien und Deutungssysteme interpretieren und 
konstruieren die Realität, sie bilden die Realität nur annähernd ab ...» (Staub-
Bernasconi 2002: 247, zit. nach ebd.: 4f.) 

Mehr zum theoretischen Hintergrund und der mehrstufigen Wissensstruktur ist z.B. bei 

Geiser nachzulesen (vgl. Geiser 2015: 39–48). 

Für das Erklären von sozialen Problemen seien mehrere Objekttheorien wichtig. Zwei 

davon wurden bereits genannt: Die Theorie der sozialen Systeme und die Theorie von 

menschlichen Bedürfnissen. Weiter dazu kommt noch das Psychobiologische Erkenntnis- 

und Handlungsmodell des Menschen11 (vgl. ebd.: 47). 

Soziale Probleme seien auch Gegenstand der Sozialwissenschaften (vgl. Staub-

Bernasconi 2018b: 196). Sie wurden aus verschiedenen wissenschaftlichen Strömungen 

definiert und angeschaut, von «objektivistischen» bis zu «symbolistischen» (d.h. konstruk-

tivistischen) Positionen (vgl. ebd.: 196–204). Die beiden Positionen hätten eine bis heute 

fast unüberwindbare theoretische Spaltung der Problemsoziologie verursacht (vgl. ebd.: 

199). Es hätten sich, nebst weiteren, in der Folge materialistische, idealistische, phäno-

menalistische und pragmatistische Betrachtungen und Definitionen von sozialen Proble-

men entwickelt (vgl. ebd.: 202f.). Systemtheorie, genauer das systemische Paradigma, 

vereinige diese Positionen, sie integriere sie (vgl. ebd.: 204–207). «Auf der Grundlage des 

systemischen Paradigmas (…) sind Soziale Probleme komplexe mehrdimensionale Sach-

verhalte, bezogen auf ein komplexes Menschen- und Gesellschaftsbild.» (ebd.: 209) So-

mit seien sie weder ausschliessliche Angelegenheit von Individuen oder Gruppen von 

Individuen noch eine solche der Sozialstruktur und Kultur von sozialen Systemen (vgl. 

ebd.). Somit wird der Atomismus und der Holismus im Systemismus vereint (vgl. ebd.: 

158). Bei sozialen Problemen stelle sich die Frage nach der Ebene (Mikro-, Makro- oder 

Meso-Ebene) und damit die Frage, wo die Folgen sozialer Probleme wirken: Auf individu-

eller, institutioneller oder gesellschaftlichen Ebene (vgl. Fritze 2011: 19). 

Silvia Staub-Bernasconi unterteilt die sozialen Probleme in verschiedene Arten, Katego-

rien oder Dimensionen (vgl. Staub-Bernasconi 1994: o.S., zit. nach Uebelhart 2013: 910, 

Staub-Bernasconi 1995: 14ff.), die diese Ebenen aufgreifen: 1. individuelle Ausstattungs-

probleme, 2. Interaktions- /Austauschprobleme und 3. Machtproblematiken und deren 

 

11 PsybiEHM 
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kulturelle Legitimation (vgl. 2018b: 222). Andere Quellen nennen die kulturelle Legitimati-

on Werteprobleme oder Kriterienprobleme (vgl. Staub-Bernasconi 2018a: 375, Sagebiel 

2006: 13). Der Gegenstand Sozialer Arbeit seien: “Menschen als Mitglieder von sozialen 

(Teil-)Systemen mit mehrfachen, sich überlagernden und gegenseitig verstärkenden Aus-

stattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienproblematiken, die sie aufgrund der ihnen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nicht selber zu lösen vermögen.» (Staub-Bernasconi 

1995: 55) Alle diese sozialen Probleme würden aufgrund der Tatsache entstehen, dass 

Menschen von Geburt an für ihre Bedürfnisbefriedigung und Entwicklung existenziell auf 

die Mitgliedschaft in sozialen Systemen angewiesen seien (vgl. Staub-Bernasconi 2018a: 

373). Die von Staub-Bernasconi skizzierten Problemarten sind Ausgangspunkt für eine 

Erklärungs- und Handlungstheorie Sozialer Arbeit und für Soziale Arbeit als Praxis (vgl. 

Staub-Bernasconi 1995: 44). Auf die oben genannten drei Problemkategorien soll nun 

noch genauer eingegangen werden, um sie dann im nächsten Kapitel zum Teil wieder 

aufgreifen zu können, bei der Ableitung von möglichen Aufträgen der Sozialen Arbeit be-

züglich Plattformarbeit.  

1. Individuelle Ausstattungsprobleme 

Die individuellen Ausstattungsprobleme sind eng verknüpft mit der Bedürfnistheorie. 

Durch mangelnde Befriedigung von Bedürfnissen stelle sich anstelle Wohlbefinden eine 

Bedürfnisspannung ein (vgl. Staub-Bernasconi 2018b: 212). Grössere und oder längere 

Abweichungen könnten psychobiologischen Stress verursachen, dessen innerpsychische 

Verarbeitung gesundheitliche Beeinträchtigungen, Ängstlichkeit, Hoffnungslosigkeit, Ge-

fühlen von Minderwertigkeit, des Abgelehnt-, Verachtet-Seins; ferner zu Erschöpfungszu-

ständen, Depressionen, Selbstbeschuldigungen, selbstzerstörerischem Suchtverhalten 

usw. führen könne (vgl. ebd.). Es gäbe unelastische Bedürfnisse (biologische) und elasti-

schere: psychische, soziale, kulturelle Bedürfnisse. Diese könnten kleinere bis grössere 

Abweichungen im Rahmen einer bestimmten Zeitspanne aushalten. Ein frustriertes Be-

dürfnis könne auch durch die ersatzweise Befriedigung anderer Bedürfnisse kompensiert 

werden (vgl. ebd.). 

In einer Auflistung möglicher individueller Ausstattungsprobleme wird «tiefe oder fehlende 

sozioökonomische Ausstattung als tiefe oder fehlende Teilhabe an den sozioökonomi-

schen Ressourcen einer Gesellschaft» genannt (unter folgenden Unterkategorien werden 

die nachstehenden Punkte genannt: Bildung: tiefes Bildungsniveau/ Dropout; Erwerbsar-

beit: Beschäftigung im Niedriglohnsektor/ Zeitarbeit/ Erwerbslosigkeit; Einkommen: nicht 

existenzsichernd/ Verschuldung/ Sozialhilfe; sozialer Abstieg betreffend Position auf den 

gesellschaftlichen Rangdimensionen Bildung, Beschäftigung/ Einkommen; Ungleichge-

wicht zwischen Bildungs-, Beschäftigungs- oder/und Einkommensniveau) (vgl. ebd.: 213). 

Hier kann die Plattformarbeit in Verbindung gebracht werden. Plattformarbeitende können 
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von tiefer sozioökonomischer Ausstattung betroffen sein, sowohl durch eine tiefe Entlöh-

nung, eine zu tiefe Auslastung (z.T. gerade während der Corona-Pandemie der Fall) oder 

auch, wie im Fall Uber, durch eine vergleichsweise schlechtere soziale Absicherung. 

«Beim postulierten Zusammenhang zwischen sozialer Problemdimension und verletzter 

Bedürfnisbefriedigung geht es um die wahrscheinlichste Beeinträchtigung, wobei Zusam-

menhänge mit anderen Bedürfnisverletzungen nicht ausgeschlossen werden können. Je 

mehr der beschriebenen Problemkonstellationen bei einem Individuum zusammenkom-

men, desto wahrscheinlicher verringern sich seine Chancen, durch Eigenaktivität (Selbst-

hilfe), Ressourcenerschließung (sic!) und leistungsbezogene Aufwärtsmobilität seine Situ-

ation zu verbessern.» (ebd.: 214) Im Fall der Sozialen Arbeit handle es sich häufig um 

eine kumulative Problemkonstellation (vgl. ebd.). 

2. Interaktionsprobleme 

In diesem Zusammenhang seien soziale Probleme «Probleme der fehlenden Gleichseitig-

keit in Austauschbeziehungen zwischen sozial mehr oder weniger gleichgestellten Inter-

aktionspartnern» (vgl. ebd.). «Die individuellen Ausstattungsmerkmale – also körperliche, 

sozioökonomische und weitere Ressourcen, Erkenntnis- und Handlungskompetenzen, 

Wissensinhalte, soziale Beziehungen – werden im Zusammenhang mit Interaktionspro-

zessen zu Tauschmedien.» (ebd.: 215) Das zentrale Bedürfnis hier sei Austauschgerech-

tigkeit (vgl. ebd.). Geben und Nehmen sollten ausgewogen sein. Gibt es ein Ungleichge-

wicht, das sich nicht wieder abbaut, können Abhängigkeits-, sprich Machtbeziehungen 

entstehen (vgl. ebd.). Wird die Beziehung zwischen Plattform und Plattformarbeitenden 

als Austauschbeziehung betrachtet, kann allenfalls eine ungleiche, sozioökonomischen 

Ressourcenausstattung vorliegen, wenn für die leistungserbringende Person der Lohn, 

oder die soziale Absicherung nicht stimmt, oder offensichtlich rechtswidrig ist, was eine 

«Verletzung des Bedürfnisses nach sozioökonomischer Austauschgerechtigkeit» darstellt 

(vgl. ebd.). 

3. Machtprobleme:  

«Soziale Probleme beziehen sich hier auf die Struktur und Kultur sozialer Systeme, und 

zwar auf ihre sozialen Ungleichheitsordnungen.» (ebd.: 216) Nicht alle Ungleichheitsord-

nungen seien von vorneherein sozial problematisch, menschenfeindlich und damit illegitim 

(vgl. ebd.). «Aus der Sicht der Individuen und ganzer Gruppen verletzen Unrechtsordnun-

gen und ihre sozialen Regeln nicht nur das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, sei dies Chan-

cen-, Verteilungs-, Partizipations- oder Verfahrensgerechtigkeit, sondern auch das Be-

dürfnis nach Freiheit als relative Autonomie und Kontrolle über die eigenen 

Lebensumstände.» (ebd.) Erfahrungen in der Sparte Machtproblematik müsse ein Indivi-

duum nicht primär bei sich selbst, sondern bei der Gesellschaft und ihren Machtstrukturen 

und -akteuren suchen (vgl. ebd.). Individuell seien Machtprobleme Probleme der Ohn-
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macht und Hilflosigkeit. Damit hänge die Aussichtslosigkeit zusammen, etwas an der Si-

tuation ändern zu können (vgl. ebd.). Ich denke, dass bei Plattformarbeit problematische 

Machtaspekte vorhanden sind. Uber Fahrende, deren Fall noch vor Gericht hängig ist 

(Stichwort Sozialversicherungsrechtliches im Kanton Zürich), werden sich wohl eher ohn-

mächtig fühlen in der momentanen Rechtsunsicherheit. Oder auch Leistungserbringende 

in anderen Kantonen als Genf. Es kann aber klar nicht behauptet werden, dass alle Be-

schäftigte in der Plattformarbeit grundsätzlich in einer problematischen Machtbeziehung 

sind. Jedoch kann für die geschilderten Risiken bei Uber schon von problematischen 

Machtaspekten bezüglich sozialer Absicherung gesprochen werden. Den Leistungser-

bringenden fehlt eine wesentliche Machtquelle (vgl. ebd.: 217). Eine Mitgliedschaft bei 

einer Gewerkschaft oder Organisation könnte allenfalls als Machtquelle die Ausstattung 

verbessern (vgl. ebd.). Man muss jedoch berücksichtigen, dass Probleme nicht nur bei 

der Klientel gesucht werden sollen: 

«Die im Interaktionsprozess zwischen SozialarbeiterInnen und Klientel gemeinsame 
Entdeckung von nicht wahrgenommenen Machtquellen (am zugänglichsten der Körper) 
und die professionelle Unterstützung bei deren Einsatz zur Durchsetzung legitimer An-
sprüche, und zwar auch gegen den Willen der Machthaber, kann man als ‘Empower-
ment’ bezeichnen.» (ebd.) 

Machtproblematiken können auch aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet werden 

(vgl. ebd.:217).  

«Ob eine Ungleichheitsordnung zum Sozialen Problem, das heißt (sic!) zur Unrechts-
ordnung wird, entscheidet sich aufgrund des Inhaltes der sozialen Regeln, die das Ver-
halten der Individuen erwartbar machen und damit die soziale Beziehung stabilisieren. 
Zu problematisieren sind solche Regeln, die den unbegrenzten Machtauf- und -ausbau 
auf Kosten der Bedürfnisbefriedigung abhängiger, untergeordneter oder als minderwer-
tig definierter Menschen ermöglichen. Im Unterschied zu Regeln, die Macht im Hinblick 
auf menschengerechte Strukturen begrenzen, handelt es sich um solche, die aufgrund 
fehlender Begrenzungs- oder Stoppregeln zu Strukturen führen, die Menschen in ihrer 
Bedürfnisbefriedigung und Entwicklung, ihren Lebenszielen, Rechten behindern und 
ihnen oft gleichzeitig ein Übermaß (sic!) an Pflichten abverlangen.» (ebd.: 218) 

Eine problematische Regel der Sozial- bzw. Machtstruktur sei u.a. die soziale Regulierung 

der Ressourcenverteilung in sozialen Systemen, (vgl. ebd.). Hier kann bezüglich Uber 

gesagt werden, dass noch gar keine definitiven Regeln bestehen, da ja noch Gerichtsver-

fahren hängig sind. Es kann aber von einer Behinderungsmacht, zum eigenen Vorteil, 

bezüglich dem Zugang zu Ressourcen (der sozialer Absicherung) gesprochen werden im 

Falle Uber (vgl. zur Behinderungsmacht Geiser 2015: 222, 226). Hier ist die Verteilungs-

gerechtigkeit gefährdet, denn da sei Soziale Sicherheit miteingeschlossen (vgl. Staub-

Bernasconi 2018b: 414, 440). 

«Bezogen auf alle drei festgehaltenen Problemkonstellationen (Ausstattung, Austausch-

beziehungen, Machtstrukturen): Inwiefern geht es beim vorgebrachten Problem/den Prob-

lemen um die Verletzung von menschlichen Bedürfnissen sowie von geltendem Recht, 

eventuell um die Verletzung von Menschenrechten?» (ebd.: 221) 
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Wichtig bei Staub-Bernasconi ist auch das Tripelmandat sozialer Arbeit (vgl. dazu ebd.: 

111–123). Als Mandat kann ein Auftrag oder eine Ermächtigung ohne genaue Hand-

lungsanweisung verstanden werden (vgl. ebd.: 111). Das Doppelmandat sei vor allem im 

Fachdiskurs in Deutschland präsent und prägend (vgl. Staub-Bernasconi 2018a: 378). 

Der erste Auftrag sei der seitens der Klientel, zweitens der Auftrag der Gesellschaft (vgl. 

Staub-Bernasconi 2018b: 111–123). Staub-Bernasconi nennt unter der Bezeichnung Tri-

pelmandat als drittes das Mandat seitens der Profession, und verweist dabei u.a. auf den 

Berufskodex (vgl. ebd.: 114). Der dritte Auftrag werde der Sozialen Arbeit von den natio-

nalen Berufsverbänden und zusätzlich von den internationalen Verbänden (IFSW) verlie-

hen. Es sei das dritte Mandat, das die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession von der 

Sozialen Arbeit als Beruf unterscheide. (vgl. ebd.: 13). «Aufgrund des dritten Mandates 

seitens der Profession muss sie sich eine eigenständige theoretische und ethische Positi-

on erarbeiten. Sie kann, ja soll sich auch in die öffentlichen Problemdebatten einbringen.» 

(ebd.: 210) Hieraus ergibt sich auch die Diskussion um das politische Mandat, für das 

Staub-Bernasconi eintrete (vgl. Hochuli Freund/Stotz 2017: 36). «Dieses dritte Mandat 

ermöglicht eine kritische Beurteilung und damit relative, wissenschaftlich und professions-

ethisch begründete Unabhängigkeit von den Mandaten der Gesellschaft bzw. Trägern und 

der Adressat_innen.» (Staub-Bernasconi 2018a: 381) 

Wann kommt nun die Soziale Arbeit ins Spiel? «Scheitern individuelle oder kollektivierte 

Problemlösungsversuche, kommt – in der Regel bei Individuen, Familien, Gruppen oder 

Gemeinwesen mit tiefer Position in der Sozialstruktur einer Gesellschaft – Soziale Arbeit 

als für eine potentielle (sic!) Lösung zuständige Instanz ins Spiel.» (Staub-Bernasconi 

2018b: 210f.) «Die Profession Sozialer Arbeit und ihre professionellen Vereinigungen 

werden immer wieder neu entscheiden müssen, in welche öffentlichen Diskurse sie sich 

aufgrund ihrer Ethik, Ressourcen und Machtquellen einmischen, mit wem sie Allianzen 

eingehen wollen, um unter anderem die Diskrepanz zwischen Legalität und Legitimität zu 

problematisieren.» (ebd.: 220) Eine wichtige Legitimation dazu sei, dass in ihrem Ethikko-

dex die Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit als verbindliche ethische Leitlinien 

festgehalten seien und damit eine zentrale Grundlage für diese Unterscheidung und Ent-

scheidung bilde (vgl. ebd.). 
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2.7 Mögliche Aufträge der Sozialen Arbeit  

Als erstes muss die Frage geklärt werden, ob sich überhaupt Aufträge der Sozialen Arbeit 

ableiten lassen. Dies lässt sich mit einer einfachen Argumentation bejahen. Hier nehme 

ich jetzt Bezug auf die oben ausgebreitete Theorie von Silvia Staub-Bernasconi, insbe-

sondere auf die Theorie sozialer Probleme. Im vorigen Kapitel habe ich in verschiedenen 

Problemdimensionen gezeigt, dass Plattformarbeit zu sozialen Problemen führen kann, 

aber nicht zwingend muss. Da soziale Probleme als Gegenstand von Sozialer Arbeit defi-

niert wurden und deren Lösungsbearbeitung als Ziel im Berufskodex Sozialer Arbeit 

Schweiz genannt wird (vgl. AvenirSocial 2010: 7), kann es aus der Plattformarbeit folglich 

Aufträge für die Soziale Arbeit geben. Die Hauptfrage war: 

 

Welche möglichen Aufträge lassen sich aus der Diskussion zur sozialen Absicherung von 

Plattformarbeitenden in der Schweiz für die Soziale Arbeit ableiten? 

 

Hier kann entlang der obigen Erörterung von Silvia Staub-Bernasconis Theorie sozialer 

Probleme argumentiert werden, welche möglichen Aufträge dies sein können. 

Aus der Bedürfnistheorie wurden die Ausstattungsprobleme hergeleitet. Sind die Platt-

formarbeitenden nun, wie oben beschrieben «von tiefer sozioökonomischer Ausstattung 

betroffen», kann von einem sozialen Problem der Kategorie Ausstattungsproblem, in der 

sozioökonomischen Dimension, gesprochen werden. Die effektive innerpsychische Verar-

beitung von Stress ist aber individuell verschieden, auch allfällige Kompensation- und 

Problemlösestrategien. Tritt aber ein Fall mit einem sozioökonomischen Ausstattungs-

problem aufgrund von Plattformarbeit mit der Sozialen Arbeit in Kontakt, so ist es natürlich 

der Auftrag, diese «Problematische Wirklichkeit» (vgl. Sagebiel 2006: 4) gemeinsam zu 

bearbeiten (vgl. Hochuli Freund/Stotz 2017: 35) und dabei auch auf Wünsche und Be-

dürfnisse der Klientel zu achten. Die Problembearbeitung habe dabei immer im Zusam-

menhang mit der sozialen Umwelt zu erfolgen (vgl. Staub-Bernasconi 2018b: 214). 

Grundsätzlich tritt die Soziale Arbeit aber eher subsidiär in Kontakt mit den besagten 

Problemen, nämlich dann, wenn eigene Problemlösung (Selbsthilfe) nicht funktioniert hat 

(vgl. ebd.: 210f., 214). 

Weiter können sich auch aus den Interaktionsproblemen Aufträge für die Soziale Arbeit 

herleiten lassen. Obiges Beispiel von Ausstattungsproblemen kann auch als Interaktions-

problem gesehen werden. So ist bei schlechter Bezahlung und schlechter sozialer Absi-

cherung wohl eher keine Austauschgerechtigkeit gegeben. Dies kann ein soziales Prob-
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lem sein, je nach Individuum, und daher auch in den Zuständigkeitsbereich der Sozialen 

Arbeit gelangen. 

Bereits dadurch, dass Interaktionsprobleme möglich sind und der Tatsache, dass es sich 

bei der Plattformarbeit um ein Beschäftigungsverhältnis handelt, zeigt mir, dass Machtas-

pekte vorhanden und zu beleuchten sind. Gestützt auf verschiedene Quellen kommen 

auch Ellmer et al. zum Schluss, dass die Machtbalance zwischen der Klientel, den Platt-

formen und den «platform workers» in erheblichem Masse unausgeglichen ist (vgl. Ellmer 

et al. 2019: 7). Somit können auch für die Machtprobleme mögliche Soziale Probleme 

gefunden werden, die in den Auftragsbereich sozialer Arbeit gehören. Zwar seien nicht 

alle Ungleichheitsordnungen von vornherein sozial problematisch, aber das Bedürfnis 

nach Verteilungsgerechtigkeit bei Uber-Fahrerinnen und -Fahrern kann aus meiner Sicht 

als verletzt gelten, wenn sie im Vergleich zu Taxifahrerinnen und -fahrern anders sozial 

abgesichert sind. Welche Erfahrungen die Klientel in diesen sozialen Systemen gemacht 

haben, können nur sie beantworten. Die Machtproblematik muss die Soziale Arbeit in der 

individuellen Fallarbeit betrachten, reflektieren und bearbeiten mit der Klientel. Aber die 

Angelegenheit kann auch noch aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet werden. So 

muss die oben erwähnte Begrenzungsmacht thematisiert und reflektiert werden. Der ge-

sellschaftliche, staatliche, privatrechtliche oder institutionelle Auftrag (vgl. Staub-

Bernasconi 2018a: 370), hängt stark von der Perspektive, vom Setting oder Handlungs-

feld ab. Dies kann hier nicht angegeben werden, da ich ja eher allgemein schreibe, und 

nicht mit einem bestimmten Setting sozialer Arbeit als Ausgangslage. So beschäftigt sich 

der Sozialdienst, bei dem der besagten Uber-Fahrer Sozialhilfe beziehen muss, aus ganz 

einer anderen Perspektive um Belange der beruflichen Vorsorge, als ein Sozialberater bei 

einer Pensionskasse, bei der ein sehr gut verdienender Freelancer, der via eine Plattform 

Designaufträge ausführt, sich über die Vor -und Nachteile einer Frühpensionierung infor-

miert. 

Gesellschaftlich soll die Soziale Arbeit ihre Expertise einbringen in den öffentlichen Dis-

kurs und sozialpolitischen Gestaltungsprozess und auch Einfluss auf politische Entschei-

dungen nehmen. (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 10). Dies kann im vorliegenden Fall auf 

unterschiedliche Art und Weise geschehen. Zum Beispiel mit einer wissenschaftlichen 

Betrachtung oder indem Soziale Probleme öffentlich gemacht werden (in der Kommune, 

in den Medien, in der Politik) (vgl. Auftragsdefinition IFSW 2000, zit. nach Sagebiel 2006: 

5). Die Auftragsdefinition nach IFSW wird auch dem Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz 

zugrunde gelegt (vgl. AvenirSocial 2010: 7). 
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Für die weitere Fallbearbeitung der oben geschilderten sozialen Probleme, die als Auftrag 

an die Soziale Arbeit herangetragen werden können, können die von Sagebiel gesammel-

ten Arbeitsweisen für die verschiedenen Problemarten nützlich sein (vgl. 2012: 6–8).  

Auch das «Prozessmodell» nach Staub-Bernasconi hilft bei einer tatsächlichen Fallbear-

beitung. Da sind entlang verschiedenster W-Fragen Schritte vorgegeben (vgl. Staub-

Bernasconi 2018b: 211–242).  

Ob die Soziale Arbeit neben der individuumsbezogenen Aufgabe auch ein politisches 

Mandat – also eine explizit gesellschaftsbezogene Funktion – habe, sei umstritten (vgl. 

Hochuli Freund/Stotz 2017: 36). Fasst man das Tripel-Mandat (vgl. ebd.: 35f.), und nicht 

nur die doppelte Loyalitätsverpflichtung (vgl. ebd.: 49ff.), als Strukturmerkmal der Sozialen 

Arbeit, so müsse man das politische Mandat der Sozialen Arbeit anerkennen (vgl. ebd.: 

39). 

Staub-Bernasconi nennt viele nützliche Handlungstheorien, die an die sozialen Problema-

tiken anknüpfen würden (vgl. 2018b: 241f.), dabei auch «Social Policyentwicklung, Sozial-

lobbying und Öffentlichkeitsarbeit bei Sozialen Problemen, die sich nicht auf der individu-

ellen, familiären oder gemeinwesenbezogenen Ebene befriedigend lösen lassen.» (vgl. 

ebd.). Die Aussage stützt die Anerkennung des politischen Mandats. Weiter nennt Staub-

Bernasconi die «Ermöglichung des Zugangs zum Recht», also fordert sie Unterstützung in 

juristischen Fragen (vgl. ebd.: 242). 

Auch der Berufskodex (vgl. AvenirSocial 2010: 7) und die Auftragsbestimmung nach 

IFSW (vgl. Sagebiel/Nguyen-Meyer 2012: 5) bestätigen ein politisches Mandat sozialer 

Arbeit. 

Sozial problematisch seien solche Regeln, die einseitigen Verteilung von Befehlschancen, 

Rechten und Pflichten erwirken. Das Recht auf Soziale Sicherheit (vgl. Staub-Bernasconi 

2018a: 374f.) ist aber in den Menschenrechten und der Bundesverfassung verankert. Bei 

der Reflexion kann nebst der Menschenrechtserklärung auch der Berufskodex als Hilfe 

genommen werden.  

Soziale Arbeit werde zwingend «das Individuum oder auch Gruppen von AdressatInnen 

immer im Zusammenhang mit ihrem sozialen/gesellschaftlichen Umfeld erfassen und an-

sprechen. Dabei wird keineswegs davon ausgegangen, dass der/die einzelne Sozialarbei-

terIn für die Lösung aller vorgebrachten und gemeinsam identifizierten Sozialen Probleme 

zuständig ist. Man wird Gewichtungen vornehmen und zeitliche Prioritäten setzen müs-

sen» (vgl. Staub-Bernasconi 2018b: 221). 
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3 Fazit 

3.1 Zusammenfassung 

Digitalisierung und technischer Wandel beeinflussen auch die Arbeitswelt unserer Ar-

beitsgesellschaft (vgl. Steckelberg/Thiessen 2020: 12, Ecoplan 2017: 18, Bundesrat 

2017b: 5). Dabei hat sich die Plattformökonomie entwickelt. Hier werden materielle und 

immaterielle Güter digital vermarktet (vgl. Bundesrat/Bundesamt für Sozialversicherungen 

2021: 9). 

Plattformarbeit hat sich auch in der Schweiz etabliert und damit auch Chancen und Risi-

ken bezüglich der neuen Beschäftigungsformen. Ein hier besonders in den Blick genom-

menes Risiko in der Plattformarbeit ist das der sozialen Sicherheit. Medial erregte diesbe-

züglich vor allem die Firma Uber in der Schweiz Aufmerksamkeit. In der vorliegenden 

Arbeit wird Plattformarbeit und die soziale Sicherheit von Plattformarbeitenden aus einer 

bestimmten theoretischen Perspektive der Sozialen Arbeit betrachtet: Mit dem systemi-

schen Paradigma Sozialer Arbeit und hier insbesondere mit der zugehörigen Theorie so-

zialer Probleme nach Silvia Staub-Bernasconi. Es wird den Fragen nachgegangen, ob 

sich aus der sozialen Absicherung von Plattformabreitenden Aufträge für die Soziale Ar-

beit ableiten lassen. Dies kann klar bejaht werden und einzelne Aufträge können, in all-

gemeiner Form, da keine einzelnen Falldaten vorlagen, auch benannt werden. So ist für 

den Sachverhalt und insbesondere den Fall Uber das politische Mandat sozialer Arbeit 

von grosser Wichtigkeit, auch wenn sich für die Einzelfallarbeit auch Aufträge ableiten 

lassen. 

 

3.2 Diskussion und Folgerungen 

«Grundsätzlich haben die beiden Bundesgerichtsentscheide vom 30. Mai 2022 [Betref-
fend Uber im Kanton Genf; Anmerkung des Verf.] keine präjudizierende Wirkung auf die 
vor Bundesgericht hängigen Verfahren (Suva und Ausgleichskasse Zürich). Die sozial-
versicherungsrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts haben diese Fälle auf der 
Grundlage der jeweiligen Sachverhalte zu beurteilen. Es wäre aber höchst erstaunlich, 
wenn die sozialversicherungsrechtlichen Abteilungen zu einem gänzlich anderen Er-
gebnis kämen. Während das Genfer Urteil primär für den Kanton Genf unmittelbare 
rechtliche Folgen hat, wäre dies bei den Verfahren zur Unfallversicherung und den Bei-
trägen an die AHV/IV/EO und ALV grundlegend anders. Hier handelt es sich um Bun-
desgesetze, und eine klärende Rechtsprechung des Bundesgerichts müsste rechts-
gleich in allen Verfahren im ganzen Land gleich angewendet werden (die 

entsprechenden Wegleitungen der Behörden müssten angepasst werden).» (Pärli 
2022a: o.S.) 
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Ich persönlich warte gespannt auf die Urteile, aber auch die weiteren Reaktionen 

von Uber auf das Bundesgerichtsurteil betreffend Kanton Genf, und dann später auch auf 

die Urteile für Zürich. Es sei zu befürchten, dass Uber in künftigen Verfahren geltend ma-

chen wird, die Bedingungen hätten sich geändert und die Statusfrage sei neu zu beurtei-

len (ebd.). Wie die Gewerkschaftsseite warte ich nun auf Massnahmen (vgl. Ren-

fer/Brouzos 2022). 

Ich werde die Entwicklungen weiterverfolgen. Die Arbeitsrechtlerin Johanna Wenckebach 

sagte «Das Recht ist immer etwas hinterher hinter dem, was in der Arbeitswelt an Realitä-

ten geschaffen wird.» (Kingston 2022: o.S.) Ich denke, dass kann auf die Schweiz über-

tragen werden und passt zur momentanen Situation. Dies gilt es auch auszuhalten und 

derweil die Einzelfälle, welche in Berührung mit der Sozialen Arbeit kommen so gut als 

möglich zu begleiten. Auf Massnahmen aus der Politik, wie z.B. in der EU, ist momentan 

mit dem Entscheid des Bundesrates, dass kein Handlungsbedarf vorhanden sei, nicht zu 

hoffen.  

«Es stellt sich (…) die Frage, ob jene Flexibilisierung, die sich die Arbeitnehmer wün-

schen, dieselbe ist, wie jene, die die Arbeitgeber anstreben, und inwieweit sich Arbeitsan-

gebot und -nachfrage in dieser Hinsicht treffen.» (Ecoplan 2017: 18) Ich bleibe da bezüg-

lich Uber eher skeptisch und hoffe wie gesagt, auf die juristische Entschärfung der 

Problematik.  

Ich sehe das Argument für Plattformarbeit als «Menschen aus der Prekarität heraushel-

fen» eher kritisch, da potenziell nur der Wechsel in eine andere Prekarität erfolgen kann. 

Atypisch-prekäre Arbeitsverhältnisse können zwar einen Einstieg in den ersten Arbeits-

markt sein (vgl. ebd.: 63) und es ist gut, dass Arbeitslose möglicherweise einen Erwerb 

finden (vgl. ebd.: 81). Schlecht ist aber, dass dieser potenziell prekär ist. 

Die kurze Verweildauer in der Plattformarbeit spricht nicht gerade für die Attraktivität der 

Plattformarbeit. Die Unsicherheiten können aber auch freiwillig eingegangen werden, aus 

verschiedenen Gründen, z.B. höherem Lohn, höherem individuellem Nutzenniveau, Indi-

viduellen Präferenzen oder sozioökonomischer Position (vgl. Ecoplan 2017: 25f.). 

 

Ein soziales System könne mit seinen sozialen Regeln menschenverachtend oder men-

schengerecht sein. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und die Plattformarbeit oder Uber 

als menschenverachtendes soziales System bezeichnen. Aber dennoch zeigt der Begriff 

flexicurity, dass soziale Sicherheit und Flexibilität sich nicht ausschliessen. Ganz im Sinne 

von Silvia Staub-Bernasconi träume ich von einer etwas gerechteren Welt und hoffe, dass 

die noch ausstehenden Bundesgerichtsurteile positiv für die Plattformarbeitenden ausfal-

len werden und sich eine ausgewogene Praxis etabliert zwischen Schutz und Flexibilität. 
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«Umbrüche in der Sozialen Sicherung aufgrund von sozialen Herausforderungen gab es 

historisch gesehen schon immer.» (Kaiser 2018a: 1) Es liegt an der Gesellschaft, auf die 

Herausforderungen zu reagieren. Hier kann die Soziale Arbeit einen Beitrag leisten. 

«Soziale Arbeit wäre eine von vielen weiteren AkteurInnen, die hörbar an die «soziale 

Dimension» der Wirtschaft erinnern müssten.» (Staub-Bernasconi 2018b: 15). Die Soziale 

Arbeit müsse Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, denn ihre Expertise sei 

gefragt (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 10). Dieses politische Mandat der Sozialen Arbeit 

(vgl. Hochuli Freund/Stotz 2017: 39) ist nicht unbestritten (vgl. ebd.: 36). Staub-

Bernasconi tritt aber klar dafür ein (vgl. Staub-Bernasconi 1995, 1998, 2007, 2012 zit. 

nach ebd.) und während dieser Arbeit habe auch ich mich noch mehr in diese Richtung 

bewegt und bin vom politischen Mandat sozialer Arbeit überzeugt. 

Gemäss Meyer (vgl. Meyer 2019: o.S.) fordere Staub-Bernasconi, dass «Soziale Proble-

me als Gegenstand der Profession (…) zusätzlich einer kritischen ethischen Bewertung 

unterzogen werden [müsse; Anmerkung des Verf.], um ein Bild des Wünschbaren entwer-

fen und erstrebenswerte Ziele formulieren zu können» (Staub-Bernasconi 2018b: 195). 

Dies wäre noch zu tun. Hier könnte noch der Bezug zu den Menschenrechten erweitert 

werden. Meyer meint zudem zu Staub-Bernasconi 2018b: «Das knappe letzte Kapitel 

lässt erahnen, welche Anstrengungen von Disziplin und Profession noch unternommen 

werden müssen, um die Umverteilung von Ressourcen durch Veränderung sozialer Re-

geln zur Entmanifestierung der Machtstrukturen zu gewährleisten.» 

Irgendwann wird sich hoffentlich eine Rechtsprechung durchsetzen, die als Mass der Din-

ge gilt und dann auch Rechtssicherheit bietet. Dann sind aber Kontrolle und strikte Durch-

setzung von Seiten des Staats nötig.  

Bei der Theoriedurchsicht von Silvia Staub-Bernasconi bin ich noch auf den Transformati-

ven Dreischritt (vgl. ebd.: 13, 234–241) gestossen. Vielleicht wäre es zum erweiterten 

Verständnis spannend, diesen auf Plattformarbeit oder einen bestimmten Aspekt davon 

anzuwenden. 

Gerne möchte ich die Arbeit mit einem Zitat von Carlo Knöpfel, einem meiner Dozenten in 

Sachen Sozialpolitik und Sozialrecht, beenden und hoffe dabei nicht zu fest von einer 

Utopie einer gerechteren Welt zu träumen: «Unsere Gesellschaft lechzt nach mehr Opti-

mismus. Aber wenn wir mehr Optimismus verbreiten wollen, müssen wir die soziale Si-

cherheit stabilisieren und nicht infrage stellen.» (Schmid-Bechtel 2016: o.S.) 
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